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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

ALLGEMEINER TEIL ALLGEMEINER TEIL 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 1. (1) … § 1. (1) … 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Fremde, die (2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Fremde, 

 1. nach dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, oder nach 
vorigen asylgesetzlichen Bestimmungen zum Aufenthalt berechtigt 
sindoder faktischen Abschiebeschutz genießen oder sich nach Stellung 
eines Folgeantrages (§ 2 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005) im Zulassungsverfahren 
(§ 28 AsylG 2005) befinden, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt; 

 1. denen in Österreich internationaler Schutz zuerkannt wurde, oder die 
nicht bereits über einen Aufenthaltstitel nach diesem Bundesgesetz 
verfügen und einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben, 
über den noch keine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, oder die 
über ein Aufenthaltsrecht nach dem 7. Hauptstück des Asylgesetzes 2005 
(AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005, verfügen, jeweils soweit dieses 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt; 

 2. nach § 5 des Amtssitzgesetzes (ASG), BGBl I Nr. 54/2021, über einen 
Lichtbildausweis verfügen oder 

 2. die nach § 5 des Amtssitzgesetzes (ASG), BGBl. I Nr. 54/2021, über 
einen Lichtbildausweis verfügen oder 

 3. nach § 24 FPG zur Ausübung einer bloß vorübergehenden 
Erwerbstätigkeit berechtigt sind, soweit dieses Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt. 

 3. die nach § 24 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), BGBl. I 
Nr. 100/2005, zur Ausübung einer bloß vorübergehenden 
Erwerbstätigkeit berechtigt sind, soweit dieses Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt. 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist § 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

 1. – 8. …  1. – 8. … 

 9. Familienangehöriger: wer Ehegatte oder minderjähriges lediges Kind, 
einschließlich Adoptiv- oder Stiefkind, ist (Kernfamilie); dies gilt weiters 
auch für eingetragene Partner; Ehegatten und eingetragene Partner 

 9. Familienangehöriger: wer Ehegatte oder zum Zeitpunkt seiner 
Antragstellung minderjähriges lediges Kind, einschließlich Adoptiv- oder 
Stiefkind, ist (Kernfamilie); dies gilt weiters auch für eingetragene 
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müssen das 21. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits 
vollendet haben; lebt im Fall einer Mehrfachehe bereits ein Ehegatte 
gemeinsam mit dem Zusammenführenden im Bundesgebiet, so sind die 
weiteren Ehegatten keine anspruchsberechtigten Familienangehörigen 
zur Erlangung eines Aufenthaltstitels; 

Partner; Ehegatten und eingetragene Partner müssen das 21. Lebensjahr 
zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits vollendet haben; lebt im Fall 
einer Mehrfachehe bereits ein Ehegatte gemeinsam mit dem 
Zusammenführenden im Bundesgebiet, so sind die weiteren Ehegatten 
keine anspruchsberechtigten Familienangehörigen zur Erlangung eines 
Aufenthaltstitels; 

 10. – 21. …  10. – 21. … 

 22. Unions- oder multilaterale Programme mit Mobilitätsmaßnahmen: von 
der Europäischen Union oder der Republik Österreich finanzierte 
Programme, die die Mobilität von Drittstaatsangehörigen in der 
Europäischen Union oder in Österreich fördern. 

 22. Unions- oder multilaterale Programme mit Mobilitätsmaßnahmen: von 
der Europäischen Union oder der Republik Österreich finanzierte 
Programme, die die Mobilität von Drittstaatsangehörigen in der 
Europäischen Union oder in Österreich fördern; 

  23. multifaktorielle Untersuchungsmethodik: ein auf drei individuellen 
medizinischen Untersuchungen (insbesondere körperliche, zahnärztliche 
und Röntgenuntersuchung) basierendes Modell zur Altersdiagnose nach 
dem Stand der Wissenschaft; 

  24. Statusverordnung: die Verordnung (EU) 2024/1347 über Normen für die 
Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, für einen 
einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf 
subsidiären Schutz und für den Inhalt des gewährten Schutzes, zur 
Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, 
ABl. Nr. L 2024/1347 vom 22.05.2024. 

(2) – (7) … (2) – (7) … 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Behördenzuständigkeiten Behördenzuständigkeiten 

Sachliche Zuständigkeit Sachliche Zuständigkeit 

§ 3. (1) Behörde nach diesem Bundesgesetz ist der örtlich zuständige 
Landeshauptmann. Der Landeshauptmann kann, wenn dies im Interesse der 
Einfachheit, Zweckmäßigkeit oder Sparsamkeit der Verwaltung gelegen ist, die 
Bezirksverwaltungsbehörden mit Verordnung ermächtigen, alle oder bestimmte 
Fälle zu entscheiden. 

§ 3. (1) Behörde nach diesem Bundesgesetz ist der örtlich zuständige 
Landeshauptmann. Der Landeshauptmann kann, wenn dies im Interesse der 
Einfachheit, Zweckmäßigkeit oder Sparsamkeit der Verwaltung gelegen ist, die 
Bezirksverwaltungsbehörden mit Verordnung ermächtigen, alle oder bestimmte 
Fälle zu entscheiden. Abweichend von Satz 1 entscheidet über Aufenthaltstitel 
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gemäß § 46a das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. 

(2) Über Beschwerden gegen Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz 
entscheidet das örtlich zuständige Verwaltungsgericht des Landes. Eine 
schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses oder des Beschlusses ist auch dem 
Bundesminister für Inneres zuzustellen. 

(2) Über Beschwerden gegen Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz 
entscheidet das örtlich zuständige Verwaltungsgericht des Landes. Eine 
schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses oder des Beschlusses ist auch dem 
Bundesminister für Inneres zuzustellen. Abweichend von Satz 1 entscheidet über 
Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundesamtes für Fremdenwesen und 
Asyl das Bundesverwaltungsgericht. 

(3) – (5) … (3) – (5) … 

Revision Revision 

§ 3a. Gegen Erkenntnisse und Beschlüsse der Verwaltungsgerichte der 
Länder über Beschwerden gegen Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz 
steht dem Bundesminister für Inneres das Recht zu, beim Verwaltungsgerichtshof 
nach Zustellung des Erkenntnisses oder Beschlusses an den Landeshauptmann 
Revision zu erheben. 

§ 3a. Gegen Erkenntnisse und Beschlüsse der Verwaltungsgerichte nach 
diesem Bundesgesetz steht dem Bundesminister für Inneres das Recht zu, beim 
Verwaltungsgerichtshof Revision zu erheben. 

Aussetzung des Verfahrens Aussetzung des Verfahrens 

§ 3b. Ist aufgrund eines Erkenntnisses oder Beschlusses des 
Verwaltungsgerichtes des Landes das Verfahren von der Behörde fortzusetzen 
und wird dagegen Revision erhoben, hat die Behörde das Verfahren bis zur 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes auszusetzen. 

§ 3b. Ist aufgrund eines Erkenntnisses oder Beschlusses des 
Verwaltungsgerichtes das Verfahren von der Behörde fortzusetzen und wird 
dagegen Revision erhoben, hat die Behörde das Verfahren bis zur Entscheidung 
des Verwaltungsgerichtshofes auszusetzen. 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 

Aufenthalts- und Niederlassungsberechtigungen Aufenthalts- und Niederlassungsberechtigungen 

Arten und Form der Aufenthaltstitel Arten und Form der Aufenthaltstitel 

§ 8. (1) Aufenthaltstitel werden erteilt als: § 8. (1) Aufenthaltstitel werden erteilt als: 

 1. – 2. …  1. – 2. … 

 3. Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“, der zur befristeten Niederlassung und, 
unbeschadet des § 20d Abs. 2a AuslBG, zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit, für die eine schriftliche Mitteilung gemäß § 20d Abs. 1 
Z 5 AuslBG erstellt wurde, berechtigt; 

 3. Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“, der zur befristeten Niederlassung und 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, für die eine schriftliche Mitteilung 
gemäß § 20d Abs. 1 Z 5 AuslBG erstellt wurde, berechtigt; 

 4. – 8. …  4. – 8. … 

 9. Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung – Künstler“, der zur 
befristeten Niederlassung und zur Ausübung einer unselbständigen 

 9. Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung – Künstler“, der zur 
befristeten Niederlassung und zur Ausübung einer unselbständigen 
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Erwerbstätigkeit, für die eine schriftliche Mitteilung gemäß § 20d Abs. 1 
Z 6 AuslBG erstellt wurde, oder einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
berechtigt; 

Erwerbstätigkeit, für die eine schriftliche Mitteilung gemäß § 20d Abs. 1 
Z 8 AuslBG erstellt wurde, oder einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
berechtigt; 

 10. – 13. …  10. – 13. … 

(2) – (4) … (2) – (4) … 

Ungültigkeit und Gegenstandslosigkeit von Aufenthaltstiteln und 
Dokumentationen des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts 

Ungültigkeit und Gegenstandslosigkeit von Aufenthaltstiteln und 
Dokumentationen des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 

(1a) Aufenthaltstitel gemäß §§ 41a Abs. 3 und 9 und 43 Abs. 3 werden 
ungültig, wenn dem Drittstaatsangehörigen im Rechtsweg nachträglich der Status 
des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird. 

 

(2) … (2) … 

(3) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts werden gegenstandslos, wenn 

(3) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts werden gegenstandslos, wenn 

 1. – 7. …  1. – 7. … 

  8. dem Fremden nachträglich in Österreich internationaler Schutz 
zuerkannt wird, sofern es sich nicht um die Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ oder „Blaue Karte EU“ oder eine 
Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts handelt. 

(4) … (4) … 

(5) Ungültige, gegenstandslose oder erloschene Dokumente sind der 
Behörde abzuliefern. Jede Behörde, die eine Amtshandlung nach einem 
Bundesgesetz führt, ist ermächtigt, abzuliefernde Dokumente einzuziehen; 
Staatsbürgerschaftsbehörden sind hiezu verpflichtet. Ebenso sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, abzuliefernde Dokumente 
einzuziehen; diese sind der Behörde unverzüglich vorzulegen. 

(5) Ungültige, gegenstandslose oder erloschene Dokumente sind der 
Behörde abzuliefern; dies gilt nicht im Falle der Ungültigkeit infolge des Ablaufs 
der Gültigkeitsdauer. Jede Behörde, die eine Amtshandlung nach einem 
Bundesgesetz führt, ist ermächtigt, abzuliefernde Dokumente einzuziehen; 
Staatsbürgerschaftsbehörden sind hiezu verpflichtet. Ebenso sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, abzuliefernde Dokumente 
einzuziehen; diese sind der Behörde unverzüglich vorzulegen. 

Quotenpflichtige Niederlassung Quotenpflichtige Niederlassung 

§ 12. (1) Den Regelungen über die Quotenpflicht unterliegen gemäß § 13: § 12. (1) Den Regelungen über die Quotenpflicht unterliegen gemäß § 13: 

 1. die erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 44 Abs. 1, 46 
Abs. 1 Z 2, Abs. 4 und 5, 47 Abs. 4 und 49 Abs. 1, 2 und 4 und 

 1. die erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 44 Abs. 1, 46 
Abs. 1 Z 2, Abs. 4 und 5, 46a, 47 Abs. 4 und 49 Abs. 1 und 4 und 

 2. …  2. … 
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(2) Anträge innerhalb eines Quotenjahres auf Erteilung eines der 
Quotenpflicht unterliegenden Aufenthaltstitels sind nach dem Datum und der 
Uhrzeit der Antragstellung bei der Behörde in ein nach Quotenjahren und 
Quotenarten zu führendes Register, das vom Landeshauptmann zu führen ist, 
aufzunehmen und diesem Quotenjahr zuzuordnen. Sofern ein Antrag abweichend 
von § 19 Abs. 1 nicht persönlich gestellt wird, ist im Falle der Behebung des 
Mangels für die Eintragung in das Register der Zeitpunkt des tatsächlichen 
persönlichen Erscheinens des Antragstellers bei der Behörde maßgeblich. In 
einem Quotenjahr gestellte Anträge sind unbeschadet des Erledigungszeitpunktes 
auf dieses Quotenjahr so lange anzurechnen, wie Quotenplätze im Register 
vorhanden sind. 

(2) Anträge innerhalb eines Quotenjahres auf Erteilung eines der 
Quotenpflicht unterliegenden Aufenthaltstitels sind nach dem Datum und der 
Uhrzeit der Antragstellung bei der Behörde in das jeweils vom Landeshauptmann 
und in Bezug auf Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 46a ein 
nach Ländern untergliedertes, vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zu 
führendes Register nach Quotenjahren und Quotenarten aufzunehmen und diesem 
Quotenjahr zuzuordnen. Bei Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß 
§ 46a richtet sich die Zuordnung des Quotenplatzes zu einem Land nach dem 
Wohnsitz oder beabsichtigten Wohnsitz des Fremden. Sofern ein Antrag 
abweichend von § 19 Abs. 1 nicht persönlich gestellt wird, ist im Falle der 
Behebung des Mangels für die Eintragung in das Register der Zeitpunkt des 
tatsächlichen persönlichen Erscheinens des Antragstellers bei der Behörde 
maßgeblich. In einem Quotenjahr gestellte Anträge sind unbeschadet des 
Erledigungszeitpunktes auf dieses Quotenjahr so lange anzurechnen, wie 
Quotenplätze im Register vorhanden sind. 

(3) Unbeschadet der sonstigen Voraussetzungen für die Erteilung des 
Aufenthaltstitels darf ein solcher nur dann erteilt werden, wenn ein aus dem 
Register nach Abs. 2 zugeordneter Quotenplatz zur Verfügung steht. Die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels verringert die im Register nach Abs. 2 
vorhandene Anzahl von Plätzen. Die konkrete Zuteilung eines Quotenplatzes 
erfolgt mit Erteilung des Aufenthaltstitels und in den Fällen des § 23 Abs. 2 mit 
Beauftragung der zuständigen Berufsvertretungsbehörde. 

(3) Unbeschadet der sonstigen Voraussetzungen für die Erteilung des 
Aufenthaltstitels darf ein solcher nur dann erteilt werden, wenn ein aus dem 
Register nach Abs. 2 zugeordneter Quotenplatz zur Verfügung steht. Die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels verringert die im Register nach Abs. 2 
vorhandene Anzahl von Plätzen. Zudem verringert sich diese Anzahl von Plätzen, 
wenn nach Erteilung eines Visums für die einmalige Einreise ein Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt wird. Die konkrete Zuteilung eines Quotenplatzes 
erfolgt mit Erteilung des Aufenthaltstitels. 

(4) Steht zum Zeitpunkt der Antragstellung oder zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Antrag in diesem Quotenjahr kein Quotenplatz im 
Register nach Abs. 2 mehr zur Verfügung, so ist – ausgenommen in Fällen der 
Familienzusammenführung nach § 46 Abs. 1 Z 2 oder Abs. 4 – der Antrag ohne 
weiteres Verfahren zurückzuweisen, wobei die Zurückweisungsentscheidung 
Angaben über die Reihung und die Gesamtzahl der bis zum 
Entscheidungszeitpunkt gestellten Anträge im Quotenjahr und der zur Verfügung 
stehenden Quotenplätze zu enthalten hat. 

(4) Steht zum Zeitpunkt der Antragstellung oder zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Antrag in diesem Quotenjahr kein Quotenplatz im 
Register nach Abs. 2 mehr zur Verfügung, so ist – ausgenommen in Fällen der 
Familienzusammenführung nach § 46 Abs. 1 Z 2 oder Abs. 4 oder § 46a – der 
Antrag ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen, wobei die 
Zurückweisungsentscheidung Angaben über die Reihung und die Gesamtzahl der 
bis zum Entscheidungszeitpunkt gestellten Anträge im Quotenjahr und der zur 
Verfügung stehenden Quotenplätze zu enthalten hat. 

(5) … (5) … 

(6) Wurde der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels abgewiesen oder 
zurückgewiesen und wurde dagegen Beschwerde erhoben, hat dies keinen 
Einfluss auf die Reihungen von anderen Anträgen im Register nach Abs. 2. Liegt 

(6) Wurde der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels abgewiesen oder 
zurückgewiesen und wurde dagegen Beschwerde erhoben, hat dies keinen 
Einfluss auf die Reihungen von anderen Anträgen im Register nach Abs. 2. Liegt 
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eine abweisende oder zurückweisende Entscheidung des Verwaltungsgerichtes 
des Landes – ausgenommen eine Zurückverweisung gemäß § 28 VwGVG – vor, 
wird der betreffende Quotenplatz frei. 

eine abweisende oder zurückweisende Entscheidung des Verwaltungsgerichtes – 
ausgenommen eine Zurückverweisung gemäß § 28 VwGVG – vor, wird der 
betreffende Quotenplatz frei. 

(7) Ist in Fällen der Familienzusammenführung gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 oder 
Abs. 4 die Anzahl der Quotenplätze in einem Land ausgeschöpft oder – wenn 
auch nicht rechtskräftig – zugeteilt, hat die Behörde die Entscheidung über den 
Antrag aufzuschieben, bis ein Quotenplatz vorhanden ist, sofern sie den Antrag 
nicht aus anderen Gründen zurückzuweisen oder abzuweisen hat. Ein solcher 
Aufschub hemmt den Ablauf der Fristen gemäß § 8 VwGVG. Der Fremde oder 
der Zusammenführende hat zum Stichtag des Aufschubes einen Anspruch auf 
Mitteilung über den Platz in der Reihung des Registers. Die Mitteilung über die 
Reihung ist auf Antrag des Fremden einmalig in Bescheidform zu erteilen. 
Weitere Reihungsmitteilungen können auch in anderer technisch geeigneten 
Weise, die den Schutz personenbezogener Daten wahrt, ergehen. Drei Jahre nach 
Antragstellung ist ein weiterer Aufschub nicht mehr zulässig und die 
Quotenpflicht nach Abs. 1 erlischt. 

(7) Ist in Fällen der Familienzusammenführung gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 oder 
Abs. 4 oder § 46a die Anzahl der Quotenplätze in einem Land ausgeschöpft oder 
– wenn auch nicht rechtskräftig – zugeteilt, hat die Behörde die Entscheidung 
über den Antrag aufzuschieben, bis ein Quotenplatz vorhanden ist, sofern sie den 
Antrag nicht aus anderen Gründen zurückzuweisen oder abzuweisen hat. Ein 
solcher Aufschub hemmt den Ablauf der Fristen gemäß § 8 VwGVG. Der 
Fremde oder der Zusammenführende hat zum Stichtag des Aufschubes einen 
Anspruch auf Mitteilung über den Platz in der Reihung des Registers. Die 
Mitteilung über die Reihung ist auf Antrag des Fremden einmalig in 
Bescheidform zu erteilen. Weitere Reihungsmitteilungen können auch in anderer 
technisch geeigneten Weise, die den Schutz personenbezogener Daten wahrt, 
ergehen. Drei Jahre nach Antragstellung ist ein weiterer Aufschub nicht mehr 
zulässig und die Quotenpflicht nach Abs. 1 erlischt. 

(8) Aufenthaltstitel für Kinder, die gemäß § 31 Abs. 4 FPG rechtmäßig 
aufhältig sind, und Fremde, denen gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 der Status 
eines Asylberechtigten rechtskräftig aberkannt wurde und die weiterhin im 
Bundesgebiet niedergelassen sind, unterliegen nicht der Quotenpflicht. Dies gilt 
ebenso für Kinder, die im Zeitraum zwischen der Antragstellung der Mutter und 
der Erteilung des Aufenthaltstitels geboren wurden.  

(8) Aufenthaltstitel für Kinder gemäß § 21 Abs. 2 Z 4 unterliegen nicht der 
Quotenpflicht. Dies gilt ebenso für Kinder, die im Zeitraum zwischen der 
Antragstellung der Mutter und der Erteilung des Aufenthaltstitels geboren 
wurden. Wurde in den Fällen des § 21 Abs. 2 Z 4 dem Zusammenführenden der 
Status subsidiären Schutzes zuerkannt, gilt zudem die Voraussetzung des § 46a 
Abs. 2 Z 2 nicht. 

Niederlassungsverordnung Niederlassungsverordnung 

§ 13. (1) Die Bundesregierung erlässt über Vorschlag des Bundesministers 
für Inneres im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates eine 
Verordnung, mit der für jeweils ein Kalenderjahr die Anzahl der Aufenthaltstitel 
gemäß §§ 44 Abs. 1, 46 Abs. 1 Z 2, Abs. 4 und 5, 47 Abs. 4 und 49 Abs. 1, 2 und 
4 festgelegt wird (Niederlassungsverordnung). 

§ 13. (1) Die Bundesregierung erlässt über Vorschlag des Bundesministers 
für Inneres im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates eine 
Verordnung, mit der für jeweils ein Kalenderjahr die Anzahl der Aufenthaltstitel 
gemäß §§ 44 Abs. 1, 46 Abs. 1 Z 2, Abs. 4 und 5, 46a, 47 Abs. 4 und 49 Abs. 1 
und 4 festgelegt wird (Niederlassungsverordnung). 

(2) In der Niederlassungsverordnung ist getrennt nach Quotenarten die 
Anzahl der Aufenthaltstitel festzulegen, die 

(2) In der Niederlassungsverordnung ist getrennt nach Quotenarten die 
Anzahl der Aufenthaltstitel festzulegen, die 

 1. – 2. …  1. – 2. … 

  2a. Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen in den Fällen des 
§ 46a, 

 3. Drittstaatsangehörigen, die im Besitz einer „Niederlassungsbewilligung –  3. Drittstaatsangehörigen, die im Besitz einer „Niederlassungsbewilligung – 
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Angehöriger“ sind und eine Zweckänderung auf einen Aufenthaltstitel 
„Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ anstreben (§ 47 Abs. 4), 

Angehöriger“ sind und eine Zweckänderung auf einen Aufenthaltstitel 
„Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ anstreben (§ 47 Abs. 4), 

 4. …  4. … 

 5. Drittstaatsangehörigen, die im Besitz eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU“ eines anderen Mitgliedstaates sind und zur 
Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit 
oder in den Fällen des § 49 Abs. 1 nach Österreich kommen wollen, 

 5. Drittstaatsangehörigen, die im Besitz eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU“ eines anderen Mitgliedstaates sind und zur 
Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder in den Fällen des 
§ 49 Abs. 1 nach Österreich kommen wollen, 

in dem Kalenderjahr, für das die Verordnung erlassen wird (Quotenjahr), 
höchstens erteilt werden dürfen. Die Bundesregierung hat dabei die Entwicklung 
eines geordneten Arbeitsmarktes sicherzustellen und in der 
Niederlassungsverordnung die Aufenthaltstitel so auf die Länder aufzuteilen, wie 
es deren Möglichkeiten und Erfordernissen entspricht. 

in dem Kalenderjahr, für das die Verordnung erlassen wird (Quotenjahr), 
höchstens erteilt werden dürfen. Die Bundesregierung hat dabei die Entwicklung 
eines geordneten Arbeitsmarktes sicherzustellen und in der 
Niederlassungsverordnung die Aufenthaltstitel so auf die Länder aufzuteilen, wie 
es deren Möglichkeiten und Erfordernissen entspricht. 

(3) – (6) … (3) – (6) … 

(7) Die Niederlassungsverordnung ist jeweils so rechtzeitig zu erlassen, dass 
sie mit Beginn des folgenden Kalenderjahres in Kraft treten kann. Wird sie nicht 
rechtzeitig erlassen, ist die im Vorjahr geltende Verordnung mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass in jedem Monat höchstens ein Zwölftel der Anzahl der 
Aufenthaltstitel erteilt werden darf. 

(7) Die Niederlassungsverordnung ist jeweils so rechtzeitig zu erlassen, dass 
sie mit Beginn des folgenden Kalenderjahres in Kraft treten kann. Wird sie nicht 
rechtzeitig erlassen, ist die zuletzt geltende Verordnung mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass in jedem Monat höchstens ein Zwölftel der Anzahl der 
Aufenthaltstitel erteilt werden darf. 

(8) … (8) … 

6. Hauptstück 6. Hauptstück 

Verfahren Verfahren 

Allgemeine Verfahrensbestimmungen Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

§ 19. (1) … § 19. (1) … 

 (1a) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten können 
Verlängerungsanträge, Zweckänderungsanträge, Anträge auf Ausstellung von 
Bescheinigungen des Daueraufenthalts oder Daueraufenthaltskarten sowie 
Anträge gemäß Abs. 11 Satz 2 auch im Wege des Datenfernverkehrs unter 
Inanspruchnahme der Funktion Elektronischer Identitätsnachweis (E-ID) gemäß 
den §§ 4 ff des E-Government-Gesetzes (E-GovG), BGBl. I Nr. 10/2004, gestellt 
werden; dies gilt nicht für quotenpflichtige Zweckänderungen (§ 12 Abs. 1 Z 2). 
Das Vorliegen der technischen Voraussetzungen hat der Landeshauptmann für 
seine jeweilige örtliche Zuständigkeit mit Verordnung festzustellen. 



  8 von 33 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) – (9) … (2) – (9) … 

(10) Erteilt ein Verwaltungsgericht des Landes einen Aufenthaltstitel, so hat 
die Behörde die Herstellung einer Aufenthaltstitelkarte zu beauftragen und diese 
auszufolgen. 

(10) Erteilt ein Verwaltungsgericht einen Aufenthaltstitel, so hat die Behörde 
die Herstellung einer Aufenthaltstitelkarte zu beauftragen und diese auszufolgen. 

(11) … (11) … 

(12) Unbeschadet des § 24 VwGVG kann eine mündliche Verhandlung 
durch das Verwaltungsgericht des Landes unterbleiben, wenn der Sachverhalt 
abschließend feststeht und der Beschwerdeführer im Ausland aufhältig und nicht 
zur Einreise in das oder zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt ist. 

(12) Unbeschadet des § 24 VwGVG kann eine mündliche Verhandlung 
durch das Verwaltungsgericht unterbleiben, wenn der Sachverhalt abschließend 
feststeht und der Beschwerdeführer im Ausland aufhältig und nicht zur Einreise 
in das oder zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt ist. 

 (13) Soweit in diesem Bundesgesetz Mitteilungen, Stellungnahmen und 
Gutachten anderer Behörden vorgesehen sind, können diese zurückgezogen, 
abgeändert oder widerrufen werden, solange noch keine rechtskräftige 
Entscheidung ergangen oder ein Verfahren zur Wiederaufnahme anhängig ist. 

 Entscheidungsfrist 

 § 19a. (1) Soweit in Abs. 3 oder im 2. Teil nicht anderes bestimmt ist, sind 
Entscheidungen über die Erteilung von Aufenthaltstiteln von der zuständigen 
Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde sowie gegebenenfalls von der 
zuständigen Behörde gemäß §§ 20d oder 20e AuslBG unverzüglich, längstens 
jedoch binnen 90 Tagen zu treffen. 

 (2) Die Frist nach Abs. 1 kann unter außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen, die mit der Komplexität des Antrags in Zusammenhang 
stehen, um 30 Tage verlängert werden, sofern dies dem Drittstaatsangehörigen 
vor deren Ablauf mit Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) mitgeteilt wird. 
Dies gilt nicht in Verfahren zur Erteilung einer „Aufenthaltsbewilligung“ gemäß 
§§ 64 oder 67. 

 (3) Die Frist nach Abs. 1 gilt nicht für die Erteilung folgender 
Aufenthaltstitel: 

  1. „Niederlassungsbewilligung“ gemäß § 43; 

  2. „Niederlassungsbewilligung – Künstler“ gemäß § 43a Abs. 1 Z 2; 

  3. „Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit“ gemäß 
§ 44; 

  4. „Daueraufenthalt – EU“ gemäß § 45; 
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  5. Aufenthaltstitel gemäß §§ 46, 46a, 47 und 69; 

  6. „Aufenthaltsbewilligung“ gemäß §§ 59, 60, 63 und 66 sowie gemäß 
§ 62, sofern diese letzterenfalls von einem Drittstaatsangehörigen 
beantragt wird, der gemäß § 1 Abs. 2 lit. e AuslBG oder § 1 Z 10 der 
Ausländerbeschäftigungsverordnung (AuslBVO), BGBl. Nr. 609/1990, 
vom Anwendungsbereich des AuslBG ausgenommen ist. 

Gültigkeitsdauer von Aufenthaltstiteln Gültigkeitsdauer von Aufenthaltstiteln 

§ 20. (1) – (1a) … § 20. (1) – (1a) … 

(2) Die Gültigkeitsdauer eines Aufenthaltstitels beginnt mit dem 
Ausstellungsdatum, die Gültigkeitsdauer eines verlängerten Aufenthaltstitels mit 
dem auf den letzten Tag des letzten Aufenthaltstitels folgenden Tag, wenn seither 
nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. Der rechtmäßige Aufenthalt im 
Bundesgebiet im Zeitraum zwischen Ablauf des letzten Aufenthaltstitels und 
Beginn der Gültigkeitsdauer des verlängerten Aufenthaltstitels ist gleichzeitig mit 
dessen Erteilung von Amts wegen gebührenfrei mit Bescheid festzustellen. 

(2) Die Gültigkeitsdauer eines Aufenthaltstitels beginnt mit dem 
Ausstellungsdatum, die Gültigkeitsdauer eines verlängerten Aufenthaltstitels mit 
dem auf den letzten Tag des letzten Aufenthaltstitels folgenden Tag, wenn seither 
nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. Der rechtmäßige Aufenthalt im 
Bundesgebiet im Zeitraum zwischen Ablauf des letzten Aufenthaltstitels und 
Beginn der Gültigkeitsdauer des verlängerten oder im Verfahren gemäß § 24 
Abs. 4 erteilten Aufenthaltstitels ist gleichzeitig mit dessen Erteilung von Amts 
wegen gebührenfrei mit Bescheid festzustellen. 

(2a) – (5) … (2a) – (5) … 

Nachweis von Deutschkenntnissen Nachweis von Deutschkenntnissen 

§ 21a. (1) – (3) … § 21a. (1) – (3) … 

(4) Abs. 1 gilt nicht für Drittstaatsangehörige, (4) Abs. 1 gilt nicht für Drittstaatsangehörige, 

 1. – 2. …  1. – 2. … 

 3. die Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels gemäß 
§§ 41 Abs. 1, ,42, 43c oder  

 3. die Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels gemäß 
§§ 41 Abs. 1, 41a Abs. 2 oder 4, 42, 50a Abs. 1, 43c oder 41a Abs. 1 
sind, sofern letzterenfalls der Zusammenführende ursprünglich einen 
Aufenthaltstitel nach § 41 Abs. 1 innehatte, 

  45 Abs. 1, letztere sofern der Zusammenführende ursprünglich einen 
Aufenthaltstitel gemäß §§ 41 Abs. 1, 42 oder 43c innehatte, sind, 

 3a. die Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels gemäß § 45 
Abs. 1 sind, sofern der Zusammenführende ursprünglich einen 
Aufenthaltstitel gemäß §§ 41 Abs. 1, 42, 50a Abs. 1 oder 43c innehatte, 

 4. die Familienangehörige von Asylberechtigten sind und einen 
Aufenthaltstitel „Rot–Weiß–Rot – Karte plus“ gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 
lit. c beantragen oder 

 4. die Familienangehörige von Fremden, denen internationaler Schutz 
zuerkannt wurde, sind und einen Aufenthaltstitel „Rot–Weiß–Rot – Karte 
plus“ gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 lit. c oder § 46a beantragen oder 

 5. …  5. … 
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(5) – (7) … (5) – (7) … 

Verfahren zur erstmaligen Erteilung eines Aufenthaltstitels bei 
Berufsvertretungsbehörden im Ausland 

Verfahren zur erstmaligen Erteilung eines Aufenthaltstitels bei 
Berufsvertretungsbehörden im Ausland 

§ 22. (1) Die örtlich zuständige Berufsvertretungsbehörde im Ausland hat 
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit des Antrages hinzuwirken, die 
Antragsdaten zu erfassen und den Antrag dem zuständigen Landeshauptmann 
weiterzuleiten. Wird der Antrag bei einer örtlich unzuständigen 
Berufsvertretungsbehörde eingebracht, ist dieser von ihr ohne weiteres Verfahren 
zurückzuweisen und der Antragsteller an die zuständige 
Berufsvertretungsbehörde zu verweisen. 

§ 22. (1) Die örtlich zuständige Berufsvertretungsbehörde im Ausland hat 
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit des Antrages hinzuwirken, die 
Antragsdaten zu erfassen und den Antrag dem zuständigen Landeshauptmann 
oder den Antrag gemäß § 46a dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
weiterzuleiten. Wird der Antrag bei einer örtlich unzuständigen 
Berufsvertretungsbehörde eingebracht, ist dieser von ihr ohne weiteres Verfahren 
zurückzuweisen und der Antragsteller an die zuständige 
Berufsvertretungsbehörde zu verweisen. 

(2) Entspricht der Antrag nicht den Erfordernissen der §§ 19 Abs. 1 und 21a 
Abs. 1 oder einer mit Verordnung gemäß § 19 Abs. 3 festgelegten Form und Art 
der Antragstellung, einschließlich der Verwendung bestimmter Formulare, oder 
wurde die Eingabengebühr gemäß § 14 TP 6 Abs. 3 lit. a GebG nicht entrichtet, 
so hat die Berufsvertretungsbehörde dem Antragsteller die Behebung des 
Mangels mit der Wirkung aufzutragen, dass das Verfahren nach fruchtlosem 
Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist ohne weiteres 
eingestellt wird. 

(2) Entspricht der Antrag nicht den Erfordernissen der §§ 19 Abs. 1 und 21a 
Abs. 1 oder einer mit Verordnung gemäß § 19 Abs. 3 festgelegten Form und Art 
der Antragstellung, einschließlich der Verwendung bestimmter Formulare, oder 
wurde die Eingabengebühr nicht entrichtet, so hat die Berufsvertretungsbehörde 
dem Antragsteller die Behebung des Mangels mit der Wirkung aufzutragen, dass 
das Verfahren nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, 
angemessenen Frist ohne weiteres eingestellt wird. 

Verlängerungsverfahren Verlängerungsverfahren 

§ 24. (1) Verlängerungsanträge (§ 2 Abs. 1 Z 11) sind vor Ablauf der 
Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels, frühestens jedoch drei Monate vor diesem 
Zeitpunkt, bei der örtlich zuständigen Behörde im Inland einzubringen; § 23 gilt. 
Danach gelten Anträge als Erstanträge. Nach Stellung eines 
Verlängerungsantrages ist der Antragsteller, unbeschadet der Bestimmungen nach 
dem FPG, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag weiterhin 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältig. Über die rechtzeitige Antragstellung kann 
dem Fremden auf begründeten Antrag eine einmalige Bestätigung im 
Reisedokument angebracht werden, die keine längere Gültigkeitsdauer als drei 
Monate aufweisen darf. Diese Bestätigung berechtigt zur visumfreien Einreise in 
das Bundesgebiet. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Form und Inhalt 
der Bestätigung durch Verordnung zu regeln. 

§ 24. (1) Verlängerungsanträge (§ 2 Abs. 1 Z 11) sind vor Ablauf der 
Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels, frühestens jedoch drei Monate vor diesem 
Zeitpunkt, bei der örtlich zuständigen Behörde im Inland einzubringen; § 23 gilt. 
Danach gelten Anträge als Erstanträge. Nach Stellung eines 
Verlängerungsantrages ist der Antragsteller, unbeschadet der Bestimmungen nach 
dem FPG, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag weiterhin 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältig. Über die rechtzeitige Antragstellung kann 
dem Fremden auf begründeten Antrag eine Bestätigung im Reisedokument 
angebracht werden, die keine längere Gültigkeitsdauer als drei Monate aufweisen 
darf. Diese Bestätigung berechtigt zur visumfreien Einreise in das Bundesgebiet. 
Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Form und Inhalt der Bestätigung 
durch Verordnung zu regeln. 

(2) – (5) … (2) – (5) … 
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Zweckänderungsverfahren Zweckänderungsverfahren 

§ 26. Wenn der Fremde den Aufenthaltszweck während seines Aufenthalts 
in Österreich ändern will, hat er dies der Behörde im Inland unverzüglich bekannt 
zu geben. Eine Zweckänderung ist nur zulässig, wenn der Fremde die 
Voraussetzungen für den beantragten Aufenthaltstitel erfüllt und ein 
gegebenenfalls erforderlicher Quotenplatz zur Verfügung steht. Sind alle 
Voraussetzungen gegeben, hat der Fremde einen Rechtsanspruch auf Erteilung 
dieses Aufenthaltstitels. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, ist der Antrag 
abzuweisen; die Abweisung hat keine Auswirkung auf das bestehende 
Aufenthaltsrecht. 

§ 26. (1) Wenn der Fremde den Aufenthaltszweck während seines 
Aufenthalts in Österreich ändern will, hat er dies der Behörde im Inland 
unverzüglich bekannt zu geben. Eine Zweckänderung ist nur zulässig, wenn der 
Fremde die Voraussetzungen für den beantragten Aufenthaltstitel erfüllt und ein 
gegebenenfalls erforderlicher Quotenplatz zur Verfügung steht. Sind alle 
Voraussetzungen gegeben, hat der Fremde einen Rechtsanspruch auf Erteilung 
dieses Aufenthaltstitels. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, ist der Antrag 
abzuweisen; die Abweisung hat keine Auswirkung auf das bestehende 
Aufenthaltsrecht. 

 (2) Beabsichtigt der Inhaber eines Aufenthaltstitels, welcher zur Ausübung 
einer unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten Arbeitgeber 
berechtigt, den Arbeitgeber zu wechseln oder – nach Eintritt der Arbeitslosigkeit 
(§ 28 Abs. 5a oder § 20d Abs. 7 AuslBG) – eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
bei einem neuen Arbeitgeber aufzunehmen, und kommt auf ihn nicht § 20d 
Abs. 2a und 2b AuslBG zur Anwendung, so hat er dies der Behörde mitzuteilen; 
in dieser Mitteilung sind die Art der beabsichtigten unselbständigen 
Erwerbstätigkeit und der Arbeitgeber genau zu bezeichnen. Sie gilt, wenn der 
Fremde nicht bereits zuvor einen Antrag gemäß Abs. 1 erster Satz gestellt hat, als 
Zweckänderungsantrag auf den gleichen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber berechtigt, 
sofern der Fremde nicht ausdrücklich einen anderen Aufenthaltstitel beantragt. 

 (3) Ergeht nicht spätestens 45 Tage nach Einlangen der Mitteilung gemäß 
Abs. 2 erster Satz eine Entscheidung über den Zweckänderungsantrag, so ist der 
Drittstaatsangehörige vorläufig zur Aufnahme jener Tätigkeit berechtigt, die vom 
Umfang des beantragten anderen Aufenthaltszwecks erfasst ist. 

 (4) Abs. 3 gilt nicht für Aufenthaltstitel gemäß §§ 58, 58a, 59 und 62, 
letzterenfalls, sofern der Inhaber zum Zeitpunkt der Mitteilung eine gemäß § 1 
Abs. 2 lit. e AuslBG oder § 1 Z 10 AuslBVO vom sachlichen Geltungsbereich des 
AuslBG ausgenommene Tätigkeit ausübt oder bis zum Eintritt der Arbeitslosigkeit 
ausgeübt hat. 

Rückstufung und Entziehung eines Aufenthaltstitels Rückstufung und Entziehung eines Aufenthaltstitels 

§ 28. (1) – (5) … § 28. (1) – (5) … 

 (5a) Hat der Inhaber eines Aufenthaltstitels, welcher zur Ausübung einer 
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unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten Arbeitgeber berechtigt, 
seine Erwerbstätigkeit beendet und dies der Behörde ohne unnötigen Aufschub 
gemeldet, so ist unbeschadet des Abs. 6 bis zum Ablauf einer Frist von sechs 
Monaten, gerechnet ab dem Beginn der Arbeitslosigkeit (§ 12 Abs. 1 Z 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 – AlVG, BGBl. Nr. 609/1977), von einer 
Entziehung gemäß Abs. 5 abzusehen; dies gilt nicht in den Fällen der §§ 59 und 
62, letzterenfalls, sofern der Drittstaatsangehörige bislang eine gemäß § 1 Abs. 2 
lit. e AuslBG oder § 1 Z 10 AuslBVO vom sachlichen Geltungsbereich des 
AuslBG ausgenommene Tätigkeit ausgeübt hat. Die Frist gemäß Satz 1 verlängert 
sich um drei Monate, wenn der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass der 
frühere Arbeitgeber ihn unter den in § 28c Abs. 2 Z 1 AuslBG genannten 
Arbeitsbedingungen beschäftigt hat. 

(6) Aufenthaltstitel gemäß §§ 41, 42, 43a Abs. 1 Z 1, 58 und 58a sind 
überdies zu entziehen, wenn die regionale Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice der Behörde mitteilt, dass die jeweiligen Voraussetzungen 
gemäß §§ 12 bis 12d, 14 oder 18a AuslBG nicht länger vorliegen. Von einer 
Entziehung kann abgesehen werden, wenn dem Fremden im Rahmen eines 
Zweckänderungsverfahrens (§ 26) ein anderer Aufenthaltstitel zu erteilen ist. Im 
Falle der Entziehung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 58 oder 58a ist der 
Bescheid auch der aufnehmenden Niederlassung gemäß § 2 Abs. 13 AuslBG 
zuzustellen. 

(6) Aufenthaltstitel gemäß §§ 41, 42, 43a Abs. 1 Z 1, 49 Abs. 2 und 50a 
Abs. 1 sowie Aufenthaltsbewilligungen gemäß 58, 58a, 68 und 69, sofern mit 
letzteren ein Arbeitsmarktzugang verbunden ist, sind überdies zu entziehen, wenn 
die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice der Behörde mitteilt, dass 
die jeweiligen Voraussetzungen gemäß §§ 12 bis 12d, 14 oder 18a AuslBG nicht 
länger vorliegen. Von einer Entziehung kann abgesehen werden, wenn dem 
Fremden im Rahmen eines Zweckänderungsverfahrens (§ 26) ein anderer 
Aufenthaltstitel zu erteilen ist. Im Falle der Entziehung eines Aufenthaltstitels 
gemäß §§ 58 oder 58a ist der Bescheid auch der aufnehmenden Niederlassung 
gemäß § 2 Abs. 13 AuslBG zuzustellen. 

(7) Hat der Inhaber eines Aufenthaltstitels gemäß § 42 einen Aufenthaltstitel 
„Blaue Karte EU“ in einem anderen Mitgliedstaat beantragt, so ist mit einer 
Entziehung gemäß Abs. 5 oder 6 zuzuwarten, bis der andere Mitgliedstaat über 
den Antrag auf Erteilung des Aufenthaltstitels „Blaue Karte EU“ entschieden hat, 
es sei denn, es liegt eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
vor. 

(7) Hat der Inhaber eines Aufenthaltstitels gemäß § 42 einen Aufenthaltstitel 
„Blaue Karte EU“ in einem anderen Mitgliedstaat beantragt, so ist mit einer 
Entziehung gemäß Abs. 6 zuzuwarten, bis der andere Mitgliedstaat über den 
Antrag auf Erteilung des Aufenthaltstitels „Blaue Karte EU“ entschieden hat, es 
sei denn, es liegt eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit vor. 

Mitwirkung des Fremden Mitwirkung des Fremden 

§ 29. (1) – (3) … § 29. (1) – (3) … 

(4) Gelingt es dem Fremden nicht, eine behauptete und auf Grund der bisher 
vorliegenden Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens zweifelhafte 
Minderjährigkeit, auf die er sich in einem Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige geeignete und gleichwertige 
Bescheinigungsmittel nachzuweisen, kann die Behörde im Rahmen einer 

(4) Gelingt es dem Fremden nicht, eine behauptete und auf Grund der bisher 
vorliegenden Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens zweifelhafte 
Minderjährigkeit, auf die er sich in einem Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige geeignete und gleichwertige 
Bescheinigungsmittel nachzuweisen, kann die Behörde im Rahmen einer 
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multifaktoriellen Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose (§ 2 Abs. 1 Z 25 
AsylG 2005) auch die Vornahme radiologischer Untersuchungen, insbesondere 
Röntgenuntersuchungen, anordnen. Jede Untersuchungsmethode hat mit dem 
geringst möglichen Eingriff zu erfolgen. Die Mitwirkung des Fremden an einer 
radiologischen Untersuchung ist nicht mit Zwangsmittel durchsetzbar. Bestehen 
nach der Altersdiagnose weiterhin begründete Zweifel, so ist zu Gunsten des 
Fremden von seiner Minderjährigkeit auszugehen. 

multifaktoriellen Untersuchungsmethodik zur Altersdiagnose (§ 2 Abs. 1 Z 23) 
auch die Vornahme radiologischer Untersuchungen, insbesondere 
Röntgenuntersuchungen, anordnen. Jede Untersuchungsmethode hat mit dem 
geringst möglichen Eingriff zu erfolgen. Die Mitwirkung des Fremden an einer 
radiologischen Untersuchung ist nicht mit Zwangsmittel durchsetzbar. Bestehen 
nach der Altersdiagnose weiterhin begründete Zweifel, so ist zu Gunsten des 
Fremden von seiner Minderjährigkeit auszugehen. 

Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft und Aufenthaltsadoption Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft und Aufenthaltsadoption 

§ 30. (1) – (3) … § 30. (1) – (3) … 

 (4) Ein Antrag ist überdies abzuweisen, wenn zwischen dem 
Zusammenführenden und dem Familienangehörigen tatsächliche familiäre 
Beziehungen nicht oder nicht mehr bestehen. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn der Familienangehörige ein Akteur gemäß Art. 6 der Statusverordnung ist, 
von dem eine Verfolgung oder ein ernsthafter Schaden für den 
Zusammenführenden ausgeht. 

Unselbständige Erwerbstätigkeit Unselbständige Erwerbstätigkeit 

§ 33. (1) … § 33. (1) … 

(2) Die Mitteilungen der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß §§ 20d Abs. 1, 20e Abs. 1 oder 20f Abs. 1 oder 2 AuslBG sind 
gegebenenfalls von der Behörde von Amts wegen einzuholen. Dies gilt auch in 
den Fällen des § 20f Abs. 4 AuslBG, sofern durch den Antragsteller ein Zugang 
zum Arbeitsmarkt beantragt wird. 

(2) Die Mitteilungen der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß §§ 20d Abs. 1, 20e Abs. 1 oder 20f Abs. 1 oder 2 AuslBG sind 
gegebenenfalls von der Behörde von Amts wegen einzuholen. Dies gilt auch in 
den Fällen der §§ 20d Abs. 9 und 20f Abs. 4 AuslBG, sofern durch den 
Antragsteller ein Zugang zum Arbeitsmarkt beantragt wird. 

(3) Der Eintrag auf dem Aufenthaltstitel zum Zugang zum Arbeitsmarkt zur 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit für Familienangehörige von 
Drittstaatsangehörigen mit einer Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern 
transferierter Arbeitnehmer (§ 58) oder einer Aufenthaltsbewilligung als mobiler 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer (§ 58a) richtet sich nach der 
schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß § 20f Abs. 4 AuslBG. Eine Beschwerde hinsichtlich der Berechtigung zur 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit ist ausschließlich gegen die 
Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß 
§ 20f Abs. 4 iVm § 20d Abs. 1 AuslBG zulässig. Wird ein Bescheid der 
regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß § 20f Abs. 4 iVm 
§ 20g Abs. 1 AuslBG nachträglich im Rechtsweg aufgehoben und ergeht 

(3) Der Eintrag auf dem Aufenthaltstitel zum Zugang zum Arbeitsmarkt zur 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit für Familienangehörige gemäß 
§ 69 richtet sich nach der schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice gemäß §§ 20d Abs. 9 oder 20f Abs. 4 AuslBG. Eine 
Beschwerde hinsichtlich der Berechtigung zur Ausübung einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit ist ausschließlich gegen die Entscheidung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß §§ 20d Abs. 9 oder 20f Abs. 4 
iVm § 20d Abs. 1 AuslBG zulässig. Wird ein Bescheid der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß §§ 20d Abs. 9 oder 20f Abs. 4 
iVm § 20g Abs. 1 AuslBG nachträglich im Rechtsweg aufgehoben und ergeht 
daraufhin eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß §§ 20d Abs. 9 oder 20f Abs. 4 AuslBG, ist von Amts 
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daraufhin eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20f Abs. 4 AuslBG, ist von Amts wegen ohne 
weiteres und gebührenfrei ein Aufenthaltstitel gemäß § 69 mit entsprechendem 
Zweckumfang bis zum Ende der Gültigkeitsdauer des ursprünglich ausgestellten 
Aufenthaltstitels auszustellen. 

wegen ohne weiteres und gebührenfrei ein Aufenthaltstitel gemäß § 69 mit 
entsprechendem Zweckumfang bis zum Ende der Gültigkeitsdauer des 
ursprünglich ausgestellten Aufenthaltstitels auszustellen. 

7. Hauptstück 7. Hauptstück 

Verwenden personenbezogener Daten Verwenden personenbezogener Daten 

Allgemeines Allgemeines 

§ 34. (1) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sowie die 
Verwaltungsgerichte der Länder dürfen personenbezogene Daten nur verarbeiten, 
soweit dies zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

§ 34. (1) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sowie die 
Verwaltungsgerichte dürfen personenbezogene Daten nur verarbeiten, soweit dies 
zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sowie die Verwaltungsgerichte 
der Länder dürfen personenbezogene Daten dritter Personen und die 
Sozialversicherungsnummer nur verarbeiten, wenn deren Auswählbarkeit aus der 
Gesamtmenge der gespeicherten Daten nicht vorgesehen ist. Dies gilt insofern 
nicht, als es für die Feststellung der Gesamtzahl der diese dritte Person 
betreffenden Datensätze erforderlich ist. 

(2) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sowie die Verwaltungsgerichte  
dürfen personenbezogene Daten dritter Personen und die 
Sozialversicherungsnummer nur verarbeiten, wenn deren Auswählbarkeit aus der 
Gesamtmenge der gespeicherten Daten nicht vorgesehen ist. Dies gilt insofern 
nicht, als es für die Feststellung der Gesamtzahl der diese dritte Person 
betreffenden Datensätze erforderlich ist. 

(3) – (6) … (3) – (6) … 

Zentrale Verfahrensdatei Zentrale Verfahrensdatei 

§ 36. (1) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz und die 
Verwaltungsgerichte der Länder sind als gemeinsam Verantwortliche gemäß 
Art. 4 Z 7 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 DSGVO ermächtigt, die von ihnen 
ermittelten Informationen zum Verfahrensstand (Verfahrensdaten), insbesondere 
über Anträge, Entscheidungen und Rechtsmittel, gemeinsam in der Art zu 
verarbeiten, dass jeder Verantwortliche auch auf jene Daten in der 
Datenverarbeitung Zugriff hat, die dieser von den anderen Verantwortlichen zur 
Verfügung gestellt wurden (Zentrale Verfahrensdatei). Die Verarbeitung der 
Verfahrensdaten durch die Verwaltungsgerichte der Länder erfolgt im Rahmen 
der Justizverwaltung. 

§ 36. (1) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz und die 
Verwaltungsgerichte  sind als gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 in 
Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 DSGVO ermächtigt, die von ihnen ermittelten 
Informationen zum Verfahrensstand (Verfahrensdaten), insbesondere über 
Anträge, Entscheidungen und Rechtsmittel, gemeinsam in der Art zu verarbeiten, 
dass jeder Verantwortliche auch auf jene Daten in der Datenverarbeitung Zugriff 
hat, die dieser von den anderen Verantwortlichen zur Verfügung gestellt wurden 
(Zentrale Verfahrensdatei). Die Verarbeitung der Verfahrensdaten durch die 
Verwaltungsgerichte  erfolgt im Rahmen der Justizverwaltung. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 

(4) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz und die Verwaltungsgerichte (4) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz und die Verwaltungsgerichte 
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der Länder sind ermächtigt, vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, vom 
Bundesverwaltungsgericht und von den Landespolizeidirektionen verarbeitete 
Verfahrensdaten zu ermitteln, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt 
erforderlich ist. Die Ermittlung der Verfahrensdaten durch die 
Verwaltungsgerichte der Länder erfolgt im Rahmen der Justizverwaltung. 

sind ermächtigt, vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, vom 
Bundesverwaltungsgericht und von den Landespolizeidirektionen verarbeitete 
Verfahrensdaten zu ermitteln, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt 
erforderlich ist. Die Ermittlung der Verfahrensdaten durch die 
Verwaltungsgerichte erfolgt im Rahmen der Justizverwaltung. 

(5) – (9) … (5) – (9) … 

Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten 

§ 37. (1) – (2) … § 37. (1) – (2) … 

(3) Die Strafgerichte haben Erhebungen von Anklagen wegen in die 
Zuständigkeit der Landesgerichte fallenden Vorsatztaten, rechtskräftige 
Verurteilungen unter Anschluss der Urteilsausfertigung, die Verhängung und 
Aufhebung der Untersuchungshaft und die Strafvollzugsanstalten und 
gerichtlichen Gefangenenhäuser den Antritt und das Ende einer Freiheitsstrafe 
von Fremden der nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörde mitzuteilen. 
Diese Mitteilungen hat die Behörde, soweit ein Beschwerdeverfahren anhängig 
ist, dem zuständigen Verwaltungsgericht des Landes zu übermitteln. 

(3) Die Strafgerichte haben Erhebungen von Anklagen wegen in die 
Zuständigkeit der Landesgerichte fallenden Vorsatztaten, rechtskräftige 
Verurteilungen unter Anschluss der Urteilsausfertigung, die Verhängung und 
Aufhebung der Untersuchungshaft und die Strafvollzugsanstalten und 
gerichtlichen Gefangenenhäuser den Antritt und das Ende einer Freiheitsstrafe 
von Fremden der nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörde mitzuteilen. 
Diese Mitteilungen hat die Behörde, soweit ein Beschwerdeverfahren anhängig 
ist, dem zuständigen Verwaltungsgericht zu übermitteln. 

(4) – (7) … (4) – (7) … 

Niederlassungsregister Niederlassungsregister 

§ 40. (1) … § 40. (1) … 

(1a) Gleichzeitig mit der Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 an den 
Bundesminister für Inneres haben die Behörden die Schul- und Berufsausbildung 
des betroffenen Fremden, verknüpft mit dessen Namen (Vor- und Zunamen), 
Geburtsdatum sowie Wohnadresse für Zwecke des Bildungsstandsregisters (§ 10 
des Bildungsdokumentationsgesetzes) der Bundesanstalt Statistik Österreich 
(§ 22 Abs. 1 Bundesstatistikgesetz 2000) zu übermitteln. Nach der Übermittlung 
hat die Behörde die Daten zu löschen und die Bundesanstalt für die betreffenden 
Fremden bei der Stammzahlenregisterbehörde (§ 7 E-Government-Gesetz) das 
bereichsspezifische Personenkennzeichen für den Bereich der amtlichen Statistik 
(bPK-AS) zu beantragen und nach deren Erhalt unverzüglich die Daten der 
Betroffenen mit Ausnahme der Schul- und Berufsausbildung zu löschen. 

(1a) Gleichzeitig mit der Übermittlung der Daten gemäß Abs. 1 an den 
Bundesminister für Inneres haben die Behörden die Schul- und Berufsausbildung 
des betroffenen Fremden, verknüpft mit dessen Namen (Vor- und Zunamen), 
Geburtsdatum sowie Wohnadresse für Zwecke des Bildungsstandsregisters (§ 10 
des Bildungsdokumentationsgesetzes) der Bundesanstalt Statistik Österreich 
(§ 22 Abs. 1 Bundesstatistikgesetz 2000) zu übermitteln. Die Bundesanstalt hat 
für die betreffenden Fremden bei der Stammzahlenregisterbehörde (§ 7 
E-Government-Gesetz) das bereichsspezifische Personenkennzeichen für den 
Bereich der amtlichen Statistik (bPK-AS) zu beantragen und nach deren Erhalt 
unverzüglich die Daten der Betroffenen mit Ausnahme der Schul- und 
Berufsausbildung zu löschen. 

(2) … (2) … 
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2. TEIL 2. TEIL 

BESONDERER TEIL BESONDERER TEIL 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Niederlassung von Drittstaatsangehörigen Niederlassung von Drittstaatsangehörigen 

Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 

§ 41. (1) – (2) … § 41. (1) – (2) … 

(3) Entscheidungen über die Erteilung eines Aufenthaltstitels „Rot-Weiß-Rot 
– Karte“ sind von der zuständigen Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde und 
der zuständigen Behörde gemäß §§ 20d oder 24 AuslBG unverzüglich, längstens 
jedoch binnen acht Wochen ab Einbringung des Antrages, zu treffen. Von der 
Einholung einer schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines 
Gutachtens der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ist abzusehen, 
wenn der Antrag 

(3) Entscheidungen über die Erteilung eines Aufenthaltstitels „Rot-Weiß-Rot 
– Karte“ sind von der zuständigen Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde und 
der zuständigen Behörde gemäß §§ 20d oder 24 AuslBG unverzüglich, längstens 
jedoch binnen acht Wochen ab Einbringung des Antrages, zu treffen. Von der 
Einholung einer schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines 
Gutachtens der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ist abzusehen, 
wenn der Antrag 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist.  2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist. 

 Ergibt sich aus der Abfrage von der Behörde zugänglichen Registern oder aus 
Informationen, die bei der Behörde offenkundig sind, dass eine 
Erteilungsvoraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 oder 5 fehlt, ist der Antrag auch 
in diesem Fall ohne Einholung der Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice abzuweisen. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 

Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ 

§ 41a. (1) – (11) … § 41a. (1) – (11) … 

 (12) Ergibt sich aus der Abfrage von der Behörde zugänglichen Registern 
oder aus Informationen, die bei der Behörde offenkundig sind, dass eine 
Erteilungsvoraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 oder 5 fehlt, ist der Antrag auch 
in diesem Fall ohne Einholung der Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice abzuweisen. 
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Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ 

§ 42. (1) – (1a) … § 42. (1) – (1a) … 

(2) Entscheidungen über die Erteilung eines Aufenthaltstitels „Blaue Karte 
EU“ sind überdies von der zuständigen Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde 
und der zuständigen Behörde gemäß § 20d Abs. 1 AuslBG unverzüglich, 
längstens jedoch binnen acht Wochen zu treffen. Von der Einholung einer 
schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
ist abzusehen, wenn der Antrag 

(2) Entscheidungen über die Erteilung eines Aufenthaltstitels „Blaue Karte 
EU“ sind überdies von der zuständigen Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde 
und der zuständigen Behörde gemäß § 20d Abs. 1 AuslBG unverzüglich, 
längstens jedoch binnen acht Wochen zu treffen. Von der Einholung einer 
schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
ist abzusehen, wenn der Antrag 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist.  2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist. 

 Ergibt sich aus der Abfrage von der Behörde zugänglichen Registern oder aus 
Informationen, die bei der Behörde offenkundig sind, dass eine 
Erteilungsvoraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 oder 5 fehlt, ist der Antrag auch 
in diesem Fall ohne Einholung der Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice abzuweisen. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 

(5) Abs. 1 gilt auch für Drittstaatsangehörige, denen der Status des 
Asylberechtigten (§ 3 AsylG 2005) oder des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 
AsylG 2005) zukommt. Wird dem Inhaber eines Aufenthaltstitels „Blaue Karte 
EU“ der Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten 
gemäß §§ 7 oder 9 AsylG 2005 aberkannt, so ist ihm bei weiterem Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Abs. 1 oder 1a von Amts wegen und gebührenfrei ein 
Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ ohne Eintragung als international 
Schutzberechtigter bis zum Ende der Gültigkeitsdauer des ursprünglich 
ausgestellten Aufenthaltstitels auszustellen. 

(5) Abs. 1 gilt auch für Drittstaatsangehörige, denen in Österreich 
internationaler Schutz zuerkannt wurde. Wird dem Inhaber eines Aufenthaltstitels 
„Blaue Karte EU“ der internationale Schutz gemäß Art. 14 oder 19 der 
Statusverordnung entzogen, so ist ihm bei weiterem Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Abs. 1 oder 1a von Amts wegen und gebührenfrei ein 
Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ ohne Eintragung des internationalen Schutzes 
bis zum Ende der Gültigkeitsdauer des ursprünglich ausgestellten 
Aufenthaltstitels auszustellen. 

„Niederlassungsbewilligung – Künstler“ „Niederlassungsbewilligung – Künstler“ 

§ 43a. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine „Niederlassungsbewilligung –
 Künstler“ ausgestellt werden, wenn sie die Voraussetzungen des 1. Teiles 
erfüllen und 

§ 43a. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine „Niederlassungsbewilligung –
 Künstler“ ausgestellt werden, wenn sie die Voraussetzungen des 1. Teiles 
erfüllen und 

 1. im Fall der Unselbständigkeit eine schriftliche Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 6 AuslBG 
vorliegt oder 

 1. im Fall der Unselbständigkeit eine schriftliche Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 8 AuslBG 
vorliegt oder 



  18 von 33 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. …  2. … 

(2) … (2) … 

„Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ „Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ 

§ 45. (1) – (2) … § 45. (1) – (2) … 

(3) Nach zwei Jahren ununterbrochener Niederlassung eines Inhabers eines 
Aufenthaltstitels „Blaue Karte EU“ gemäß § 50a Abs. 1 ist sein zuvor 
rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 

(3) Nach zwei Jahren ununterbrochener Niederlassung eines Inhabers eines 
Aufenthaltstitels „Blaue Karte EU“ gemäß § 50a Abs. 1 ist sein zuvor 
rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 

 1. – 2. …  1. – 2. … 

 3. als Asylberechtigter oder subsidiär Schutzberechtigter oder  3. als Fremder, dem internationaler Schutz zuerkannt wurde, oder 

 4. …  4. … 

auf die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 anzurechnen, wobei die Anrechnung in den 
Fällen der Z 1 bis 3 zur Gänze und im Falle der Z 4 zur Hälfte erfolgt. 

auf die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 anzurechnen, wobei die Anrechnung in den 
Fällen der Z 1 bis 3 zur Gänze und im Falle der Z 4 zur Hälfte erfolgt. 

(4) – (7) … (4) – (7) … 

(8) Liegt eine Verständigung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 
oder des Bundesverwaltungsgerichtes gemäß § 7 Abs. 3 AsylG 2005 vor, ist dem 
betreffenden Fremden ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ von Amts 
wegen zu erteilen. Diese Amtshandlungen unterliegen nicht der Gebührenpflicht. 
Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl oder das Bundesverwaltungsgericht 
ist von der rechtskräftigen Erteilung des Aufenthaltstitels zu verständigen. 

 

(9) – (11) … (9) – (11) … 

(12) Asylberechtigten, die in den letzten fünf Jahren ununterbrochen über 
den Status des Asylberechtigten (§ 3 AsylG 2005) verfügten und subsidiär 
Schutzberechtigten, die in den letzten fünf Jahren ununterbrochen aufgrund einer 
Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter (§ 8 Abs. 4 AsylG 2005) 
rechtmäßig aufhältig waren, kann ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ 
erteilt werden, wenn sie 

(12) Drittstaatsangehörigen, die in den letzten fünf Jahren ununterbrochen 
als Personen, denen in Österreich internationaler Schutz zuerkannt wurde, 
rechtmäßig aufhältig waren, kann ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ 
erteilt werden, wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. das Modul 2 der Integrationsvereinbarung (§ 10 IntG) erfüllt haben.  2. das Modul 2 der Integrationsvereinbarung (§ 10 IntG) erfüllt haben. 

Der Zeitraum zwischen Einbringung des Antrages auf internationalen Schutz 
(§ 17 Abs. 2 AsylG 2005) und Zuerkennung des Status des Asylberechtigten oder 
des subsidiär Schutzberechtigten ist zur Hälfte, sofern dieser Zeitraum 18 Monate 
übersteigt zur Gänze, auf die Fünfjahresfrist anzurechnen. 

Der Zeitraum zwischen Einreichung des Antrages auf internationalen Schutz 
(§ 17 Abs. 2 bis 4 AsylG 2005) und der Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß 
Art. 24 der Statusverordnung ist zur Gänze auf die Fünfjahresfrist anzurechnen. 
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 (13) Wird dem Inhaber eines Aufenthaltstitels „Daueraufenthalt – EU“ der 
internationale Schutz in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat gemäß 
Art. 14 oder 19 der Statusverordnung entzogen, so ist ihm bei weiterem Bestehen 
des Aufenthaltsrechts von Amts wegen und gebührenfrei ein Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ ohne Eintragung des internationalen Schutzes 
auszustellen. 

Bestimmungen über die Familienzusammenführung Bestimmungen über die Familienzusammenführung 

§ 46. (1) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen ist ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, und 

§ 46. (1) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen ist ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, und 

 1. – 1a. …  1. – 1a. … 

 2. ein Quotenplatz vorhanden ist und der Zusammenführende  2. ein Quotenplatz vorhanden ist und der Zusammenführende 

 a) – b) …  a) – b) … 

 c) Asylberechtigter ist und § 34 Abs. 2 AsylG 2005 nicht gilt,  c) ein Fremder, dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, ist und 
der Antragsteller kein Familienangehöriger nach § 46a Abs. 5 ist, 

 d) – e) …  d) – e) … 

(1a) – (6) … (1a) – (6) … 

 (7) Die Behörde hat in den Fällen des Abs. 1 Z 2 lit. c eine Stellungnahme 
des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl einzuholen, ob dem 
Zusammenführenden die Flüchtlingseigenschaft zukommt und ein Verfahren zum 
Entzug der Flüchtlingseigenschaft anhängig ist. 

 (8) Während eines Verfahrens zur Beendigung des Aufenthaltsrechts des 
Zusammenführenden ist der Ablauf der Frist gemäß § 8 VwGVG gehemmt. 

 Besondere Fälle der Familienzusammenführung 

 § 46a. (1) Zusammenführende im Sinne der nachstehenden Absätze sind 
Drittstaatsangehörige, denen in Österreich internationaler Schutz zuerkannt 
wurde. 

 (2) Familienangehörigen (Abs. 5) von Zusammenführenden ist ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, und 

  1. ein Quotenplatz vorhanden ist, und 

  2. sofern dem Zusammenführenden der Status subsidiären Schutzes 
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zuerkannt wurde, dieser Status vor wenigstens zwei Jahren rechtskräftig 
zuerkannt wurde. 

 (3) Erfolgt die Antragstellung gemäß Abs. 2 auf Familienzusammenführung 
zu einem Fremden, dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, innerhalb 
von längstens drei Monaten nach rechtskräftiger Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft, gelten die Voraussetzungen gemäß § 11 Abs. 2 Z 2 bis 4 
als erfüllt. 

 (4) Handelt es sich beim Antragsteller gemäß Abs. 2 um den Elternteil eines 
unbegleiteten Minderjährigen (Abs. 5 Z 2 und 3), dem internationaler Schutz 
zuerkannt wurde, gelten die Voraussetzungen gemäß § 11 Abs. 2 Z 2 bis 4 als 
erfüllt. 

 (5) Familienangehörige gemäß Abs. 2 sind 

  1. der Ehegatte oder eingetragene Partner eines Zusammenführenden, 
sofern die Ehe oder eingetragene Partnerschaft jeweils bereits vor der 
Einreise des Zusammenführenden bestanden hat, 

  2. die Eltern eines Fremden, dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt 
wurde, sofern der Fremde zum Zeitpunkt der Antragstellung auf 
internationalen Schutz ein unbegleiteter Minderjähriger war und der 
Antrag gemäß Abs. 2 innerhalb von längstens drei Monaten nach 
rechtskräftiger Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder längstens 
drei Monate nach Eintritt der Volljährigkeit gestellt wird, 

  3. die Eltern eines zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß Abs. 2 
minderjährigen Fremden, dem der Status subsidiären Schutzes zuerkannt 
wurde, sofern er zum Zeitpunkt der Antragstellung auf internationalen 
Schutz ein unbegleiteter Minderjähriger war, 

  4. die zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß Abs. 2 minderjährigen 
ledigen Kinder eines Zusammenführenden, einschließlich Adoptiv- oder 
Stiefkinder, oder 

  5. die volljährigen Kinder, einschließlich Adoptiv- und Stiefkinder, eines 
Fremden, dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, sofern das 
Kind zum Zeitpunkt der Antragstellung auf internationalen Schutz des 
Fremden minderjährig war und der Antrag gemäß Abs. 2 innerhalb von 
längstens drei Monaten nach rechtskräftiger Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft gestellt wird. 

 Ehegatten und eingetragene Partner müssen das 21. Lebensjahr zum Zeitpunkt 
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der Antragstellung gemäß Abs. 2 bereits vollendet haben. Lebt im Fall einer 
Mehrfachehe bereits ein Ehegatte gemeinsam mit dem Zusammenführenden im 
Bundesgebiet, so sind die weiteren Ehegatten keine anspruchsberechtigten 
Familienangehörigen zur Erlangung eines Aufenthaltstitels. 

 (6) Ein Antrag, der später als drei Monate nach dem maßgeblichen 
Zeitpunkt (Abs. 3 und 5) gestellt wird, gilt auch dann als fristwahrend gestellt, 
wenn 

  1. der Antragsteller gleichzeitig mit dem Antrag glaubhaft macht, dass er 
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert 
war, rechtzeitig den Antrag zu stellen, und ihn kein Verschulden oder nur 
ein minderer Grad des Versehens trifft, und 

  2. der Antrag binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses 
gestellt wird, oder 

  3. ein Anbringen betreffend die Antragstellung binnen drei Monaten 
eingebracht wird und die Antragstellung aus Gründen, die der 
Einflusssphäre des Antragstellers entzogen sind, nicht fristgerecht 
erfolgt. 

 § 71 Abs. 5 AVG gilt. 

 (7) Soll der Aufenthaltstitel quotenfrei erteilt werden, hat die Behörde auch 
über einen gesonderten Antrag als Vorfrage zur Prüfung der Gründe nach § 11 
Abs. 3 zu entscheiden und gesondert über diesen abzusprechen, wenn dem Antrag 
nicht Rechnung getragen wird. Ein solcher Antrag ist nur zulässig, wenn 
gleichzeitig ein Antrag in der Hauptfrage auf Familienzusammenführung 
eingebracht wird oder ein solcher bereits anhängig ist. 

 (8) Während eines Verfahrens zum Entzug des internationalen Schutzes des 
Zusammenführenden ist der Ablauf der Frist gemäß § 8 VwGVG gehemmt. 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Familienangehörige und andere Angehörige von dauernd in 
Österreich wohnhaften Zusammenführenden 

Familienangehörige und andere Angehörige von dauernd in 
Österreich wohnhaften Zusammenführenden 

Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ und „Niederlassungsbewilligung – 
Angehöriger“ 

Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ und „Niederlassungsbewilligung – 
Angehöriger“ 

§ 47. (1) – (5) … § 47. (1) – (5) … 
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 (6) Ergibt sich aus der Abfrage von der Behörde zugänglichen Registern 
oder aus Informationen, die bei der Behörde offenkundig sind, dass eine 
Erteilungsvoraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 oder 5 fehlt, ist der Antrag auch 
in diesem Fall ohne Einholung der Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice abzuweisen. 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 

Niederlassung von langfristig aufenthaltsberechtigten oder 
hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen aus anderen 

Mitgliedstaaten und ihren Familienangehörigen 

Niederlassung von langfristig aufenthaltsberechtigten oder 
hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen aus anderen 

Mitgliedstaaten und ihren Familienangehörigen 

Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ 
eines anderen Mitgliedstaates 

Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ 
eines anderen Mitgliedstaates 

§ 49. (1) – (2) … § 49. (1) – (2) … 

(3) In den Fällen des Abs. 2 ist von der Einholung einer schriftlichen 
Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines Gutachtens der 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice abzusehen, wenn der Antrag 

(3) Entscheidungen über die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Abs. 2 
sind von der zuständigen Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde und der 
zuständigen Behörde gemäß § 20d AuslBG unverzüglich, längstens jedoch binnen 
acht Wochen ab Einbringung des Antrages, zu treffen. Von der Einholung einer 
schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
ist abzusehen, wenn der Antrag 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 2. wegen des Mangels an einem Quotenplatz zurückzuweisen ist oder  

 3. wegen zwingender Erteilungshindernisse gemäß § 11 Abs. 1 abzuweisen 
ist. 

 2. wegen zwingender Erteilungshindernisse gemäß § 11 Abs. 1 abzuweisen 
ist. 

Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice über die Zulassung im Fall des § 20d AuslBG in Rechtskraft, 
ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice über die Zulassung im Fall des § 20d AuslBG in Rechtskraft, 
ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

 (3a) Ergibt sich aus der Abfrage von der Behörde zugänglichen Registern 
oder aus Informationen, die bei der Behörde offenkundig sind, dass eine 
Erteilungsvoraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 oder 5 fehlt, ist der Antrag auch 
in diesem Fall ohne Einholung der Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice abzuweisen. 
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(4) – (5) … (4) – (5) … 

Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ eines anderen Mitgliedstaates 

Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ eines anderen Mitgliedstaates 

§ 50. (1) … § 50. (1) … 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist der Antrag binnen einer Frist von drei 
Monaten ab der Einreise zu stellen. Dieser Antrag berechtigt nicht zu einem 
länger als drei Monate dauernden Aufenthalt ab der Einreise in das Bundesgebiet. 
In solchen Fällen hat die Behörde binnen einer Frist von vier Monaten zu 
entscheiden. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist der Antrag binnen einer Frist von drei 
Monaten ab der Einreise zu stellen. Dieser Antrag berechtigt nicht zu einem 
länger als drei Monate dauernden Aufenthalt ab der Einreise in das Bundesgebiet. 
In solchen Fällen hat die Behörde über die Erteilung einer 
„Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit“ sowie über die 
Erteilung einer „Niederlassungsbewilligung“ binnen einer Frist von vier 
Monaten zu entscheiden. 

Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ eines 
anderen Mitgliedstaates und deren Familienangehörige 

Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ eines 
anderen Mitgliedstaates und deren Familienangehörige 

§ 50a. (1) Drittstaatsangehörigen, die einen Aufenthaltstitel „Blaue Karte 
EU“ eines anderen Mitgliedstaates seit mindestens zwölf Monaten innehaben, 
kann ein Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ ausgestellt werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 42 Abs. 1 erfüllt sind. § 42 Abs. 2 bis 4 gilt. Abweichend 
von Satz 1 verkürzt sich der notwendige Zeitraum auf sechs Monate, wenn der 
Drittstaatsangehörige unmittelbar vor seinem Aufenthalt in dem anderen 
Mitgliedstaat als Inhaber eines Aufenthaltstitels „Blaue Karte EU“ bereits einen 
Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ eines weiteren anderen Mitgliedstaates 
innehatte. 

§ 50a. (1) Drittstaatsangehörigen, die einen Aufenthaltstitel „Blaue Karte 
EU“ eines anderen Mitgliedstaates seit mindestens zwölf Monaten innehaben, 
kann ein Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ ausgestellt werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 42 Abs. 1 erfüllt sind. § 42 Abs. 2 bis 4 gilt unbeschadet 
des Abs. 5 sinngemäß. Abweichend von Satz 1 verkürzt sich der notwendige 
Zeitraum auf sechs Monate, wenn der Drittstaatsangehörige unmittelbar vor 
seinem Aufenthalt in dem anderen Mitgliedstaat als Inhaber eines 
Aufenthaltstitels „Blaue Karte EU“ bereits einen Aufenthaltstitel „Blaue Karte 
EU“ eines weiteren anderen Mitgliedstaates innehatte. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Drittstaatsangehörige, denen der Status des 
Asylberechtigten (§ 3 AsylG 2005) oder des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 
AsylG 2005) zukommt. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Drittstaatsangehörige, denen in Österreich 
internationaler Schutz zuerkannt wurde. 

(3) … (3) … 

(4) Abs. 3 gilt nicht, wenn dem Zusammenführenden der Status des 
Asylberechtigten (§ 3 AsylG 2005) oder des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 
AsylG 2005) zukommt. 

(4) Abs. 3 gilt nicht, wenn dem Zusammenführenden in Österreich 
internationaler Schutz  zuerkannt wurde. 

(5) Anträge gemäß Abs. 1 und 3 sind binnen einer Frist von einem Monat ab 
Einreise zu stellen, sofern sie nicht im Ausland eingebracht werden. Der 
Antragsteller ist bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag rechtmäßig 
im Bundesgebiet aufhältig. In solchen Fällen hat die Behörde binnen einer Frist 

(5) Anträge gemäß Abs. 1 und 3 sind binnen einer Frist von einem Monat ab 
Einreise zu stellen, sofern sie nicht im Ausland eingebracht werden. Der 
Antragsteller ist bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag rechtmäßig 
im Bundesgebiet aufhältig. Entscheidungen über die Erteilung eines 
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von 30 Tagen zu entscheiden. Die Antragstellung ist auf Antrag zu bestätigen. 
Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Form und Inhalt der Bestätigung 
durch Verordnung festzulegen. 

Aufenthaltstitels nach Abs. 1 oder 3 sind von der zuständigen Niederlassungs- 
und Aufenthaltsbehörde und der zuständigen Behörde gemäß § 20d Abs. 1 
AuslBG binnen einer Frist von 30 Tagen zu treffen. Die Antragstellung ist auf 
Antrag zu bestätigen. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Form und 
Inhalt der Bestätigung durch Verordnung festzulegen. 

Daueraufenthaltskarten Daueraufenthaltskarten 

§ 54a. (1) – (2) … § 54a. (1) – (2) … 

(3) Zum Daueraufenthalt berechtigten Angehörigen gemäß Abs. 1 und 2 ist 
auf Antrag bei Vorliegen der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 eine 
Daueraufenthaltskarte für die Dauer von zehn Jahren auszustellen. Dieser Antrag 
ist vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltskarte zu stellen. § 1 Abs. 2 Z 1 
gilt nicht. 

(3) Zum Daueraufenthalt berechtigten Angehörigen gemäß Abs. 1 und 2 ist 
auf Antrag bei Vorliegen der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 eine 
Daueraufenthaltskarte für die Dauer von zehn Jahren auszustellen. Dieser Antrag 
ist vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltskarte zu stellen. § 24 Abs. 1 
vierter und fünfter Satz gilt. § 1 Abs. 2 Z 1 gilt nicht. 

Sonderfälle der Niederlassung von Angehörigen von EWR-Bürgern Sonderfälle der Niederlassung von Angehörigen von EWR-Bürgern 

§ 56. (1) – (2) … § 56. (1) – (2) … 

(3) Entscheidungen über die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß Abs. 1 
sind von der zuständigen Niederlassungsbehörde unverzüglich, längstens jedoch 
binnen 90 Tagen zu treffen. 

 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 

Aufenthaltsbewilligungen Aufenthaltsbewilligungen 

Unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer („ICT“) Unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer („ICT“) 

§ 58. (1) … § 58. (1) … 

(2) Entscheidungen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer sind von der zuständigen 
Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde und der zuständigen Behörde gemäß 
§ 20f Abs. 1 AuslBG unverzüglich, längstens jedoch binnen acht Wochen zu 
treffen. Von der Einholung einer schriftlichen Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ist abzusehen, wenn der Antrag 

(2) Entscheidungen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer sind von der zuständigen 
Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde und der zuständigen Behörde gemäß 
§ 20f Abs. 1 AuslBG unverzüglich, längstens jedoch binnen acht Wochen zu 
treffen. Von der Einholung einer schriftlichen Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ist abzusehen, wenn der Antrag 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist.  2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist. 
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 Ergibt sich aus der Abfrage von der Behörde zugänglichen Registern oder aus 
Informationen, die bei der Behörde offenkundig sind, dass eine 
Erteilungsvoraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 oder 5 fehlt, ist der Antrag auch 
in diesem Fall ohne Einholung der Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice abzuweisen. 

(3) – (5) … (3) – (5) … 

Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel „ICT“ eines anderen 
Mitgliedstaates 

Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel „ICT“ eines anderen 
Mitgliedstaates 

§ 58a. (1) … § 58a. (1) … 

(2) Entscheidungen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als 
mobiler unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer sind von der zuständigen 
Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde und der zuständigen Behörde gemäß 
§ 20f Abs. 2 AuslBG unverzüglich, längstens jedoch binnen acht Wochen zu 
treffen. Von der Einholung einer schriftlichen Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ist abzusehen, wenn der Antrag 

(2) Entscheidungen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als 
mobiler unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer sind von der zuständigen 
Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde und der zuständigen Behörde gemäß 
§ 20f Abs. 2 AuslBG unverzüglich, längstens jedoch binnen acht Wochen zu 
treffen. Von der Einholung einer schriftlichen Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ist abzusehen, wenn der Antrag 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist.  2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist. 

 Ergibt sich aus der Abfrage von der Behörde zugänglichen Registern oder aus 
Informationen, die bei der Behörde offenkundig sind, dass eine 
Erteilungsvoraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 Z 1 oder 5 fehlt, ist der Antrag auch 
in diesem Fall ohne Einholung der Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice abzuweisen. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 

Studenten Studenten 

§ 64. (1) Drittstaatsangehörigen ist eine Aufenthaltsbewilligung als Student 
auszustellen, wenn sie 

§ 64. (1) Drittstaatsangehörigen ist eine Aufenthaltsbewilligung als Student 
auszustellen, wenn sie 

 1. …  1. … 

 2. ein ordentliches Studium an einer Universität, Fachhochschule, 
akkreditierten Privatuniversität, öffentlichen oder privaten 
Pädagogischen Hochschule gemäß dem Hochschulgesetz 2005, BGBl. I 
Nr. 30/2006, absolvieren, 

 2. ein ordentliches Studium an einer Universität, Fachhochschule, 
Privathochschule oder Privatuniversität gemäß dem 
Privathochschulgesetz (PrivHG), BGBl. I Nr. 77/2020, öffentlichen oder 
privaten Pädagogischen Hochschule gemäß dem Hochschulgesetz 2005 
(HG), BGBl. I Nr. 30/2006, absolvieren, 
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 3. ein außerordentliches Studium im Rahmen eines Universitätslehrganges 
gemäß § 56 Universitätsgesetz 2002, eines Lehrganges zur 
Weiterbildung gemäß § 9 Fachhochschul-Studiengesetz, eines 
Universitätslehrganges gemäß § 3 Abs. 4 Privatuniversitätengesetz, 
BGBl. I Nr. 74/2011, oder eines Hochschullehrganges gemäß § 39 
Hochschulgesetz 2005 absolvieren, dieses mindestens 40 ECTS-
Anrechnungspunkte umfasst und nicht ausschließlich der Vermittlung 
einer Sprache dient, 

 3. ein außerordentliches Studium im Rahmen eines Universitätslehrganges 
gemäß § 56 des Universitätsgesetzes 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002, 
eines Hochschullehrganges gemäß § 9 des Fachhochschulgesetzes 
(FHG), BGBl. Nr. 340/1993, eines Hochschullehrganges oder eines 
Universitätslehrganges gemäß § 10a PrivHG oder eines 
Hochschullehrganges gemäß § 39 HG absolvieren, dieses mindestens 
40 ECTS-Anrechnungspunkte umfasst und nicht ausschließlich der 
Vermittlung einer Sprache dient, 

 4. ein außerordentliches Studium im Rahmen eines Universitätslehrganges 
gemäß § 56 Universitätsgesetz 2002, eines Lehrganges zur 
Weiterbildung gemäß § 9 Fachhochschul-Studiengesetz, eines 
Universitätslehrganges gemäß § 3 Abs. 4 Privatuniversitätengesetz oder 
eines Hochschullehrganges gemäß § 39 Hochschulgesetz 2005 
absolvieren, welches auf die in der Zulassungsentscheidung 
vorgeschriebene Ergänzungsprüfung vorbereitet, 

 4. ein außerordentliches Studium im Rahmen eines Universitätslehrganges 
gemäß § 56 UG, eines Hochschullehrganges gemäß § 9 FHG, eines 
Hochschullehrganges oder eines Universitätslehrganges gemäß § 10a 
PrivHG oder eines Hochschullehrganges gemäß § 39 HG absolvieren, 
welches auf die in der Zulassungsentscheidung vorgeschriebene 
Ergänzungsprüfung vorbereitet, 

 5. ein außerordentliches Studium zur Herstellung der Gleichwertigkeit ihres 
ausländischen Studienabschlusses gemäß § 90 Abs. 4 
Universitätsgesetz 2002, § 6 Abs. 6 Fachhochschul-Studiengesetz oder 
§ 68 Abs. 4 Hochschulgesetz 2005 absolvieren, 

 5. ein außerordentliches Studium zur Herstellung der Gleichwertigkeit ihres 
ausländischen Studienabschlusses gemäß § 90 Abs. 4 UG, § 6 Abs. 6 
FHG oder § 68 Abs. 4 HG absolvieren, 

 6. – 7. ...  6. – 7. ... 

(2) – (5) … (2) – (5) … 

(6) Entscheidungen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als 
Student sind von der zuständigen Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde 
unverzüglich, längstens jedoch binnen 90 Tagen zu treffen. 

 

(7) Die Aufenthaltsbewilligung als Student ist an Drittstaatsangehörige, die 
an einem Unions- oder multilateralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen (§ 2 
Abs. 1 Z 22) teilnehmen oder für die eine Vereinbarung zwischen zwei oder 
mehreren Hochschuleinrichtungen gilt, für die Dauer von zwei Jahren 
auszustellen. 

(6) Die Aufenthaltsbewilligung als Student ist an Drittstaatsangehörige, die 
an einem Unions- oder multilateralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen (§ 2 
Abs. 1 Z 22) teilnehmen oder für die eine Vereinbarung zwischen zwei oder 
mehreren Hochschuleinrichtungen gilt, für die Dauer von zwei Jahren 
auszustellen. 

Freiwillige Freiwillige 

§ 67. (1) – (2) … § 67. (1) – (2) … 

(3) Entscheidungen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als 
Freiwilliger sind von der zuständigen Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde 
unverzüglich, längstens jedoch binnen 90 Tagen zu treffen. 
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Sprachliche Gleichbehandlung Sprachliche Gleichbehandlung 

§ 79. Soweit in diesem Bundesgesetz auf natürliche Personen bezogene 
Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf 
bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu 
verwenden. 

§ 79. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 
angeführt sind, beziehen sich diese auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 81. (1) – (48) … § 81. (1) – (48) … 

 (49) Soweit durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2026 
Entscheidungsfristen geändert oder neu festgesetzt werden, sind diese nur in 
Verfahren, die ab dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes anhängig 
wurden, maßgeblich. 

 (50) Anträge auf Erteilung eines Einreisetitels gemäß § 35 AsylG 2005 in 
der Fassung vor dem 12. Juni 2026, über die bis dahin nicht entschieden wurde, 
gelten als Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels „Rot-Weiß-Rot – Karte 
plus“ gemäß § 46a Abs. 2 weiter. § 22 gilt mit der Maßgabe, dass § 22 Abs. 1 
zweiter Satz nicht anzuwenden und ein Verbesserungsverfahren nach § 22 Abs. 2 
auch dann durchzuführen ist, wenn ein dort genannter Mängel vor dem 
12. Juni 2026 nicht vorlag. § 46a Abs. 5 gilt mit der Maßgabe, dass Ehegatten 
und eingetragene Partner das 21. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Antragstellung 
noch nicht vollendet haben müssen. 

 (51) Anträge gemäß Abs. 50 unterliegen einer separat in der 
Niederlassungsverordnung festzulegenden Quotenart gemäß § 13 Abs. 2. 
Abweichend von § 12 Abs. 2 erster Satz sind diese Anträge nach dem Datum der 
Antragsstellung gemäß § 35 AsylG 2005 in der Fassung vor dem 12. Juni 2026 in 
das Register gemäß § 12 Abs. 2 aufzunehmen und dem Quotenjahr zuzuordnen. 
Die Berufsvertretungsbehörde hat vor Weiterleitung eines Antrages auf Erteilung 
eines Einreisetitels gemäß § 35 AsylG 2005 in der Fassung vor dem 
12. Juni 2026 an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl das Datum der 
Antragsstellung zu vermerken. Steht bei mehreren am selben Tag gestellten 
Anträge gemäß Abs. 50 nur für einen Teil dieser Anträge ein Quotenplatz zur 
Verfügung, ist allen diesen Anträgen ein Quotenplatz zuzuordnen. 

 (52) Bei Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 anhängige 
Verfahren gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 lit. c sind nach der Rechtslage vor Inkrafttreten 
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des genannten Bundesgesetzes zu Ende zu führen. 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 82. (1) … § 82. (1) … 

(3) Verordnungen oder Regierungsübereinkommen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag 
erlassen oder abgeschlossen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem In-
Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

(3) Verordnungen oder Regierungsübereinkommen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes und seiner Novellen können bereits ab dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag erlassen oder abgeschlossen werden; sie dürfen 
jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes oder der 
betreffenden Novelle in Kraft gesetzt werden. 

(4) – (43) … (4) – (43) … 

 (44) Der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 19a und § 46a sowie die §§ 1 
Abs. 2, 2 Abs. 1 Z 9 und 22 bis 24, 3 Abs. 1 und 2, 3a, 3b, 8 Abs. 1 Z 3 und 9, 10 
Abs. 3 Z 8 und Abs. 5, 12, 13 Abs. 1, 2 Z 2a und 5 und Abs. 7, 19 Abs. 1a, 10, 12 
und 13, 19a samt Überschrift, 20 Abs. 2, 21a Abs. 4 Z 3, 3a und 4, 22, 24 Abs. 1, 
26, 28 Abs. 5a bis 7, 29 Abs. 4, 30 Abs. 4, 33 Abs. 2 und 3, 34 Abs. 1 und 2, 36 
Abs. 1 und 4, 37 Abs. 3, 40 Abs. 1a, der Schlussteil des 41 Abs. 3, 41a Abs. 12, 
der Schlussteil des 42 Abs. 2 sowie Abs. 5, 43a Abs. 1 Z 1, 45 Abs. 3 Z 3, Abs. 12 
und 13, 46 Abs. 1 Z 2 lit. c, Abs. 7 und 8, 46a samt Überschrift, 47 Abs. 6, 49 
Abs. 3 und 3a, 50 Abs. 2, 50a Abs. 1, 2, 4 und 5, 54a Abs. 3, der Schlussteil des 
58 Abs. 2, der Schlussteil des 58a Abs. 2, 64 Abs. 1 und 6, 79, 81 Abs. 49 bis 52 
und 83 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung, frühestens jedoch mit 12. Juni 2026, in 
Kraft. In der Fassung vor Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes treten mit 
dem im ersten Satz genannten Zeitpunkt die §§ 10 Abs. 1a, 45 Abs. 8, 56 Abs. 3, 
64 Abs. 6 und 67 Abs. 3 außer Kraft. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 83. Mit der Vollziehung § 83. Mit der Vollziehung 

 1. der §§ 13 und 38 Abs. 1 ist die Bundesregierung,  1. der §§ 13 Abs. 1, 2 und 5 bis 8 und 38 Abs. 1 ist die Bundesregierung, 

 2. – 3. …  2. – 3. … 

betraut. betraut. 
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Artikel 2 

Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

Abschnitt I Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Voraussetzungen für die Beschäftigung von Ausländern Voraussetzungen für die Beschäftigung von Ausländern 

§ 3. (1) Ein Arbeitgeber darf, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, einen Ausländer nur beschäftigen, wenn ihm für diesen eine 
Beschäftigungsbewilligung oder Entsendebewilligung erteilt oder eine 
Anzeigebestätigung ausgestellt wurde oder wenn der Ausländer eine für diese 
Beschäftigung gültige „Rot-Weiß-Rot – Karte“, „Blaue Karte EU, 
Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer 
(„ICT“), Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer („mobile ICT“), Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ 
mit Zugang zum Arbeitsmarkt (§ 20f Abs. 4) oder „Niederlassungsbewilligung – 
Künstler“ oder eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, eine „Aufenthaltsberechtigung 
plus“, einen Befreiungsschein (§ 4c) oder einen Aufenthaltstitel 
„Familienangehöriger“ oder „Daueraufenthalt – EU“ besitzt. 

§ 3. (1) Ein Arbeitgeber darf, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, einen Ausländer nur beschäftigen, wenn ihm für diesen eine 
Beschäftigungsbewilligung oder Entsendebewilligung erteilt oder eine 
Anzeigebestätigung ausgestellt wurde oder wenn der Ausländer eine für diese 
Beschäftigung gültige „Rot-Weiß-Rot – Karte“, „Blaue Karte EU, 
Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer 
(„ICT“), Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer („mobile ICT“), Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ 
mit Zugang zum Arbeitsmarkt (§ 20f Abs. 4), Aufenthaltsbewilligung 
„Grenzgänger“ oder „Niederlassungsbewilligung – Künstler“ oder eine „Rot-
Weiß-Rot – Karte plus“, eine „Aufenthaltsberechtigung plus“, einen 
Befreiungsschein (§ 4c) oder einen Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ oder 
„Daueraufenthalt – EU“ besitzt. 

(2) Ein Ausländer darf, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, eine Beschäftigung nur antreten und ausüben, wenn für ihn eine 
Beschäftigungsbewilligung oder Entsendebewilligung erteilt oder eine 
Anzeigebestätigung ausgestellt wurde oder wenn er eine für diese Beschäftigung 
gültige „Rot-Weiß-Rot – Karte“, „Blaue Karte EU, Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer („ICT“), Aufenthaltsbewilligung 
als mobiler unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer („mobile ICT“), 
Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ mit Zugang zum Arbeitsmarkt 
(§ 20f Abs. 4) oder „Niederlassungsbewilligung – Künstler“ oder eine „Rot-
Weiß-Rot – Karte plus“, eine „Aufenthaltsberechtigung plus“, einen 
Befreiungsschein (§ 4c) oder einen Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ oder 
„Daueraufenthalt – EU“ besitzt. 

(2) Ein Ausländer darf, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, eine Beschäftigung nur antreten und ausüben, wenn für ihn eine 
Beschäftigungsbewilligung oder Entsendebewilligung erteilt oder eine 
Anzeigebestätigung ausgestellt wurde oder wenn er eine für diese Beschäftigung 
gültige „Rot-Weiß-Rot – Karte“, „Blaue Karte EU, Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer („ICT“), Aufenthaltsbewilligung 
als mobiler unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer („mobile ICT“), 
Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ mit Zugang zum Arbeitsmarkt 
(§ 20f Abs. 4), Aufenthaltsbewilligung „Grenzgänger“ oder 
„Niederlassungsbewilligung – Künstler“ oder eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, 
eine „Aufenthaltsberechtigung plus“, einen Befreiungsschein (§ 4c) oder einen 
Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ oder „Daueraufenthalt – EU“ besitzt. 
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(3) Bei Eintritt eines anderen Arbeitgebers in das Rechtsverhältnis nach § 2 
Abs. 2 durch Übergang des Betriebes oder Änderung der Rechtsform gilt bei 
sonst unverändertem Fortbestand der Voraussetzungen die 
Beschäftigungsbewilligung als dem neuen Arbeitgeber erteilt. Auch eine für die 
Beschäftigung gültige „Rot-Weiß-Rot – Karte“, „Blaue Karte EU, 
Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer 
(„ICT“), Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer („mobile ICT“), Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ 
mit Zugang zum Arbeitsmarkt (§ 20f Abs. 4) oder „Niederlassungsbewilligung – 
Künstler“ berechtigt bei sonst unverändertem Fortbestand der Voraussetzungen 
zu einer Beschäftigung beim neuen Arbeitgeber. 

(3) Bei Eintritt eines anderen Arbeitgebers in das Rechtsverhältnis nach § 2 
Abs. 2 durch Übergang des Betriebes oder Änderung der Rechtsform gilt bei 
sonst unverändertem Fortbestand der Voraussetzungen die 
Beschäftigungsbewilligung als dem neuen Arbeitgeber erteilt. Auch eine für die 
Beschäftigung gültige „Rot-Weiß-Rot – Karte“, „Blaue Karte EU, 
Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer 
(„ICT“), Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer („mobile ICT“), Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ 
mit Zugang zum Arbeitsmarkt (§ 20f Abs. 4), Aufenthaltsbewilligung 
„Grenzgänger“ oder „Niederlassungsbewilligung – Künstler“ berechtigt bei 
sonst unverändertem Fortbestand der Voraussetzungen zu einer Beschäftigung 
beim neuen Arbeitgeber. 

(4) bis (10) ... (4) bis (10) ... 

Abschnitt II Abschnitt II 

Beschäftigungsbewilligung Beschäftigungsbewilligung 

Voraussetzungen Voraussetzungen 

§ 4. (1) – (2) ... § 4. (1) – (2) ... 

(3) Die Beschäftigungsbewilligung darf dem Arbeitgeber bei Erfüllung der 
allgemeinen Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 nur erteilt werden, wenn 

(3) Die Beschäftigungsbewilligung darf dem Arbeitgeber bei Erfüllung der 
allgemeinen Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 nur erteilt werden, wenn 

 1. bis 11. ...  1. bis 11. ... 

 12. der Ausländer einer Personengruppe gemäß einer Verordnung nach Abs. 
4 angehört oder 

 12. der Ausländer einer Personengruppe gemäß einer Verordnung nach Abs. 
4 angehört. 

 13. der Ausländer über eine Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ 
gemäß § 69 NAG verfügt. 

 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 

Abschnitt V Abschnitt V 

Verfahren Verfahren 

§ 20d. (1) bis (2a) … § 20d. (1) bis (2a) … 
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 (2b) Für Inhaber eines Aufenthaltstitels, der zur Ausübung einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten Arbeitgeber berechtigt, 
sind Abs. 1 und 2 bei einem Arbeitgeberwechsel mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der Inhaber eines solchen Aufenthaltstitels nach Ablauf einer Frist von 
45 Tagen ab Antragstellung die beantragte neue Beschäftigung vorläufig 
aufnehmen kann. Die Frist kann durch eine Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice an den Antragsteller gehemmt werden, 
wenn die Prüfung durch den Antragsteller verzögert wurde. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

(7) Die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice hat Inhabern einer 
„Blauen Karte EU“ vor einer Mitteilung an die Aufenthaltsbehörde, dass die 
Voraussetzungen für die „Blaue Karte EU“ nicht mehr erfüllt sind, eine Frist von 
zumindest sechs Monaten einzuräumen, innerhalb der sie zur Arbeitssuche 
berechtigt sind und einen Antrag auf eine neue „Blaue Karte EU“ oder einer 
„Rot-Weiß-Rot – Karte“ stellen können. 

(7) Die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice hat Inhabern einer 
„Rot-Weiß-Rot – Karte“, einer „Blauen Karte EU“, einer 
„Niederlassungsbewilligung – Künstler“, einer Aufenthaltsbewilligung 
„Grenzgänger“ und einer Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ 
gemäß § 69 NAG, die zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit 
berechtigt, vor einer Mitteilung an die Aufenthaltsbehörde, dass die für die 
Zulassung maßgeblichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, eine Frist von 
zumindest sechs Monaten einzuräumen, innerhalb der sie zur Arbeitssuche 
berechtigt sind. Die Frist läuft ab dem Beginn der Arbeitslosigkeit (§ 12 Abs. 1 
Z 1 AlVG) und verlängert sich um drei Monate, wenn der Arbeitnehmer glaubhaft 
macht, dass der frühere Arbeitgeber ihn unter den in § 28c Abs. 2 Z 1 genannten 
Arbeitsbedingungen beschäftigt hat. 

(8) ... (8) ... 

 (9) Für Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung 
„Familiengemeinschaft“ gemäß § 69 NAG ist das Verfahren nach Abs. 1 und 2 
sinngemäß anzuwenden, sofern dieser Aufenthaltstitel Zugang zum Arbeitsmarkt 
gewähren soll. Die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice hat in 
diesem Fall zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 mit Ausnahme der 
Z 1 erfüllt sind. 

Rot-Weiß-Rot – Karte plus Rot-Weiß-Rot – Karte plus 

§ 20e. (1) Vor Erteilung einer „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ (§ 41a Abs. 1, 2, 7 
und 7b, § 47 Abs. 4 NAG) hat im Falle der Z 1 und Z 4 die nach dem Wohnsitz 
des Ausländers oder der Ausländerin, im Falle der Z 2 und 3 die nach dem 
Betriebssitz des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin zuständige regionale 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice der nach dem NAG zuständigen Behörde 

§ 20e. (1) Vor Erteilung einer „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ (§ 41a Abs. 1, 2, 7 
und 7b, § 47 Abs. 4 NAG) hat im Falle der Z 1 und Z 4 die nach dem Wohnsitz 
des Ausländers oder der Ausländerin, im Falle der Z 2 und 3 die nach dem 
Betriebssitz des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin zuständige regionale 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice binnen sechs Wochen der nach dem 
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zu bestätigen, dass der Ausländer oder die Ausländerin NAG zuständigen Behörde zu bestätigen, dass der Ausländer oder die 

Ausländerin 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Abschnitt VI Abschnitt VI 

Gemeinsame Bestimmungen Gemeinsame Bestimmungen 

Datenübermittlung Datenübermittlung 

§ 27a. (1) bis (2) … § 27a. (1) bis (2) … 

(3) Die nach dem NAG zuständige Behörde hat der Landesgeschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice zur Erfüllung der ihr gemäß § 30 Abs. 2 des 
Arbeitsmarktservicegesetzes – AMSG, BGBl. Nr. 313/1994, obliegenden 
Aufgaben jeweils bis zum 15. eines Monats folgende Daten 
automationsunterstützt in einer für das Arbeitsmarktservice technisch geeigneten 
Form kostenlos zu übermitteln: 

(3) Die nach dem NAG zuständige Behörde hat der Landesgeschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice zur Erfüllung der ihr gemäß § 30 Abs. 2 des 
Arbeitsmarktservicegesetzes – AMSG, BGBl. Nr. 313/1994, obliegenden 
Aufgaben jeweils bis zum 15. eines Monats folgende Daten 
automationsunterstützt in einer für das Arbeitsmarktservice technisch geeigneten 
Form kostenlos zu übermitteln: 

 1. Namen, Geburtsdatum, Geschlecht und Staatsangehörigkeit aller 
Ausländer, die im Vormonat eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“, eine „Blaue 
Karte EU“, eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, eine 
„Niederlassungsbewilligung – Künstler“ gemäß § 43a NAG, einen 
Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ oder „Daueraufenthalt – EU“ 
oder eine Aufenthaltskarte oder Daueraufenthaltskarte für Angehörige 
eines EWR-Bürgers oder eine Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer (“ICT„) oder eine 
Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer (“mobile ICT„) oder eine Aufenthaltsbewilligung 
„Familiengemeinschaft“ gemäß § 69 Abs. 3 NAG mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt erhalten haben und 

 1. Namen, Geburtsdatum, Geschlecht und Staatsangehörigkeit aller 
Ausländer, die im Vormonat eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“, eine „Blaue 
Karte EU“, eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, eine 
„Niederlassungsbewilligung – Künstler“ gemäß § 43a NAG, einen 
Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ oder „Daueraufenthalt – EU“ 
oder eine Aufenthaltskarte oder Daueraufenthaltskarte für Angehörige 
eines EWR-Bürgers oder eine Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer (“ICT„) oder eine 
Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer (“mobile ICT„) oder eine Aufenthaltsbewilligung 
„Familiengemeinschaft“ gemäß § 69 Abs. 3 NAG mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt oder eine Aufenthaltsbewilligung „Grenzgänger“ erhalten 
haben und 

 2. …  2. … 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 28. (1) ... § 28. (1) ... 

 1. wer  1. wer 
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 a) entgegen § 3 einen Ausländer beschäftigt, für den weder eine 
Beschäftigungsbewilligung erteilt noch eine Anzeigebestätigung 
ausgestellt wurde oder der keine für diese Beschäftigung gültige „Rot-
Weiß-Rot – Karte“, „Blaue Karte EU, Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer („ICT“), 
Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer („mobile ICT“), Aufenthaltsbewilligung 
„Familiengemeinschaft“ mit Zugang zum Arbeitsmarkt (§ 20f Abs. 4) 
oder „Niederlassungsbewilligung – Künstler“ oder keine „Rot-Weiß-
Rot – Karte plus“, keine „Aufenthaltsberechtigung plus“, keinen 
Befreiungsschein (§ 4c) oder keinen Aufenthaltstitel 
„Familienangehöriger“ oder „Daueraufenthalt – EU“ besitzt, oder 

 a) entgegen § 3 einen Ausländer beschäftigt, für den weder eine 
Beschäftigungsbewilligung erteilt noch eine Anzeigebestätigung 
ausgestellt wurde oder der keine für diese Beschäftigung gültige „Rot-
Weiß-Rot – Karte“, „Blaue Karte EU, Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer („ICT“), 
Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer („mobile ICT“), Aufenthaltsbewilligung 
„Familiengemeinschaft“ mit Zugang zum Arbeitsmarkt (§ 20f Abs. 4), 
Aufenthaltsbewilligung „Grenzgänger“ oder 
„Niederlassungsbewilligung – Künstler“ oder keine „Rot-Weiß-Rot – 
Karte plus“, keine „Aufenthaltsberechtigung plus“, keinen 
Befreiungsschein (§ 4c) oder keinen Aufenthaltstitel 
„Familienangehöriger“ oder „Daueraufenthalt – EU“ besitzt, oder 

 b) ...  b) ... 

 2. bis 4. ...  2. bis 4. ... 

(3) bis (8) ... (3) bis (8) ... 

Wirksamkeitsbeginn Wirksamkeitsbeginn 

§ 34. (1) bis (63) ... § 34. (1) bis (63) ... 

 (64) Die §§ 3 Abs. 1, 2 und 3, 4 Abs. 3 Z 12, 20d Abs. 2b, 7 und 9, 20e 
Abs. 1, 27a Abs. 3 Z 1 und 28 Abs. 1 Z 1 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2026 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung, frühestens 
jedoch mit 12. Juni 2026, in Kraft. § 4 Abs. 3 Z 13 tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung, frühestens jedoch mit 12. Juni 2026, außer Kraft. 

 


